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1 Einleitung

Deutschland hat im Jahr 2017 rund 2 Billionen Euro Schulden und damit eine un-

vorstellbare, aber dennoch reale Last zu tragen.1 Politik und Wirtschaft sind sehr

daran interessiert, den Schuldenberg zu minimieren, z.B. in Form einer Steuerer-

höhung. Die Umsatzsteuer bildet die Haupteinnahmequelle der Bundesrepublik

Deutschland und bietet, mittels einer Reform, eine zunächst einfache und spür-

bare Verbesserungsmöglichkeit für die derzeitige Staatshaushaltssituation.2

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Anpassungen des Regelsteuersatzes, so

dass dieser heute 19 % beträgt. Allerdings wurden in den letzten Jahrzehnten bei

den Ausnahme- bzw. Sonderregelungen kaum, insbesondere beim ermäßigten

Steuersatz bezüglich der Steuersatzhöhe gar keine Änderungen vorgenommen.3

In meiner Diplomarbeit möchte ich durch eine wissenschaftliche Überprüfung der

Frage nachgehen, inwiefern dies gerechtfertigt ist oder ob die Anpassung aller

Umsatzsteuersätze auf  19 % einen Gesetzesvorschlag darstellt,  mit  welchem

man nicht nur die Staatsschulden senken, sondern zum Wohlergehen der ge-

samten Bevölkerung beitragen könnte. 

Dazu habe ich eine dreiteilige Betrachtungsweise vorgenommen, so dass die

Folgen im Steuerrecht, in der Volkswirtschaft und in der Finanzpolitik herausgear-

beitet, aber gleichzeitig auch die Verflechtungen zwischen den einzelnen Teilen

aufgedeckt werden. Die Erörterung befasst sich vorrangig mit den Konsequenzen

für die Bundesrepublik Deutschland, allerdings wird dabei auch die unverzichtba-

re Verknüpfung zum Europarecht bzw. zur Europäischen Union hergestellt.

Gleichzeitig wird hierbei untersucht, wie weitreichend die Konsequenzen von ei-

ner vermeintlich schnellen und effizienten Steuererhöhung wären, die, in Anbe-

tracht der Tatsache, dass die Umsatzsteuer eine Verbrauchsteuer ist, für alle Per-

sonen mehrfach am Tag spürbar sein würden.

Diese Diplomarbeit soll ebenfalls eine Unterstützung sein, die komplizierten, un-

durchschaubaren und für den „Normalbürger“ nicht nachvollziehbaren Strukturen

und Folgen der Änderungen im komplexen Steuerrecht offenzulegen, um Ver-

ständnis bei der allgemeinen Thematik der Steuererhöhungen zu erzeugen.4

1 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/
   OeffentlicheFinanzen/Schulden/Tabellen/SchuldenOeffentlHaushalte_2017.html;
   vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, S. 195.
2 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66, Rn 151.
3 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 17, Rn 1.
4 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, S. 69.
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2 Steuerrechtliche Betrachtungsweise

2.1  Geschichte der Umsatzsteuer in Deutschland

Die Mehrwertsteuer  in  Deutschland besteht  mittlerweile  seit  rund 100 Jahren.

Erstmalig wurde die Umsatzsteuer 1918 im damaligen Deutschen Reich mit ei-

nem Steuersatz in Höhe von 0,5 % eingeführt, um den Staatshaushalt nach dem

verlorenen Ersten Weltkrieg zu stabilisieren; bis zum Jahr 1951 erhöhte sich der

Umsatzsteuersatz auf 4 %, die Anhebung resultierte aus der Niederlage Deutsch-

lands im Zweiten Weltkrieg.5 Von 1918 bis 1967 bestanden im ehemaligen All-

phasen-Brutto-Umsatzsteuer-Modell noch Kumulationseffekte, da es keinen Vor-

steuerabzug gab und die Umsatzsteuer in einer Produktionskette bei jedem ein-

zelnen Umsatz auf den Preis aufgeschlagen wurde.6 

Eine Zäsur in der Entwicklung der Mehrwertsteuer bildet der 01.01.1968, zu die-

sem Zeitpunkt wurde die Umsatzsteuer nach dem heute bekannten System, dem

Netto-Allphasen-Umsatzsteuer-Modell  mit  Vorsteuerabzug,  eingeführt.7 Betrug

der Regelsteuersatz sowie der erstmalig eingeführte ermäßigte Steuersatz im Ja-

nuar 1968 noch 10 % bzw. 5 %, erfolgte ein halbes Jahr später im Juli 1968 eine

Anhebung auf 11 % bzw. 5,5 %.8 Die Europäische Gemeinschaft, Vorläuferin der

Europäischen Union, setzte sich die Vereinheitlichung der Umsatzsteuersätze als

Gesetzes-  und  Handelsvereinfachung  zwischen  den  Mitgliedsstaaten  als  Ziel,

welche jedoch bis heute nicht erreicht wurde (vgl. 4.2).9

In der Bundesrepublik Deutschland erfolgten weitere Erhöhungen der Mehrwert-

steuersätze,  insbesondere des Regelsteuersatzes.10 Der  ermäßigte Steuersatz

veränderte sich hingegen seit 1983 nicht mehr und blieb bei 7 %.11 Im Jahr 1998

fand eine weitere Erhöhung des Regelsteuersatzes statt, so dass dieser weitaus

mehr als das Doppelte vom ermäßigten Steuersatz betrug; außerdem wurden

erstmals auch die Gemeinden an dem Mehrwertsteueraufkommen mitbeteiligt.12

Die größte Anhebung des allgemeinen Steuersatzes von 16 % auf die bis heute

gültigen 19 % ergab sich nach einer längeren politischen Debatte im Jahr 2007.13

5 www.zinsen-berechnen.de/mehrwertsteuer-umsatzsteuer/historische-entwicklung
6 ebenda
7 www.bpb.de/politik/hintergund-aktuell/mehrwertsteuer
8 ebenda
9 www.zinsen-berechnen.de/mehrwertsteuer-umsatzsteuer/historische-entwicklung
10 ebenda
11 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S.17, Rn. 1.
12 www.zinsen-berechnen.de/mehrwertsteuer-umsatzsteuer/historische-entwicklung
13 www.bpb.de/politik/hintergund-aktuell/mehrwertsteuer
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2.2  Europarechtliche Grundlagen 

Die Regelungen der Bundesrepublik  Deutschland bezüglich der  Umsatzsteuer

müssen den Anforderungen der Europäischen Union entsprechen, welche in den

Art. 96 ff. MwStSystRL zusammengefasst wurden.14 Auf dieser Grundlage soll der

Regelsteuersatz seit 2006 mindestens 15 % betragen und darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit der Anwendung von maximal zwei ermäßigten Umsatzsteu-

ersätzen gemäß Art. 98 Abs. 1 MwStSystRL.15 Es existieren allerdings zusätzlich

noch  kleinere  Ausnahme-  bzw.  Übergangsregelungen.16 Einen  verpflichtenden

Höchstsatz für die allgemeine Mehrwertsteuer konnte auf  europäischer Ebene

bislang nicht gefunden werden.17

Hingegen sind an den begünstigten Steuersatz weitere Vorgaben der EU ge-

knüpft. Dieser muss nach Art. 99 Abs. 1 MwStSystRL mindestens 5 % betragen.

Außerdem bestehen bei dem Anwendungsbereich Einschränkungen in Form von

den im Anhang III zur MwStSystRL erläuterten „Kategorien“.18 Die EU-Mitglieds-

taaten können auch aus dem genannten Anhang nur gewisse Teile verwenden,

Bedingung  dafür  ist  jedoch  das  Unterbleiben  einer  Wettbewerbsverzerrung.19

Entscheidend für die genaue Abgrenzung zwischen dem ermäßigten und allge-

meinen Steuersatz für einen Gegenstand ist die „kombinierte Normenklatur“ aus

dem Zollrechtsbereich gemäß Art. 98 Abs. 3 MwStSystRL.20 Im Zweifelsfall sind

die Tatbestandsmerkmale des begünstigten Umsatzsteuersatzes sehr eng auszu-

legen, weil grundsätzlich der Regelsteuersatz und nur ausnahmsweise der ermä-

ßigte Steuersatz Gebrauch findet.21

Deutschland erfüllt  diese Bestimmungen der EU (Art. 96 ff.  MwStSystRL) voll-

ständig. Der Regelsteuersatz beträgt nach § 12 Abs. 1 UStG 19 % (größer als

mindestens 15 %) und es  gibt  einen (weniger  als  maximal  zwei)  ermäßigten

Steuersatz gemäß § 12 Abs. 2 UStG in Höhe von 7 % (mehr als 5 %). Die vorge-

sehenen Begünstigungsmöglichkeiten der oben genannten europäischen Rege-

lungen wurden jedoch nicht vollumfänglich ausgenutzt, so dass geringe Wettbe-

werbsverzerrungen  im  Grenzbereich  zu  anderen  EU-Mitgliedstaaten  auftreten

können.22

14 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 790.
15 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 791.
16 Vgl. Langer in Hartmann/Metzenmacher, UStG Kommentar, E vor § 12, S. 29, Rn. 30ff.
17 Vgl. Lippross in Steuerrecht-Umsatzsteuer, 24. Aufl., S. 790; Vellen in EU-UStB 2011, S. 21.
18 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 791.
19 Vgl. EuGH-Urteil vom 27.02.2014 Rs. C-454/12, C-455/12; BStBl. 2015 II S. 437.
20 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 791.
21 Vgl. BFH-Urteil vom 28.08.2014 V R 24/13, BStBl. 2015 II S. 194.
22 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 791.
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2.3  Übersicht über die Umsatzsteuersätze

Eine Unterteilung der Mehrwertsteuersätze im deutschen Steuerrecht lässt sich

zunächst grob in drei Kategorien vornehmen.23 Dabei bildet eine verbindende Ge-

meinsamkeit der verschiedenen Steuersätze, unabhängig von deren Höhe, dass

zur  Berechnung  der  Umsatzsteuer  die  jeweilige  Prozentzahl  mit  der  Bemes-

sungsgrundlage nach §§ 10; 11; 25 oder 25a UStG multipliziert wird.24

2.3.1 Der allgemeine Umsatzsteuersatz

Der Regelsteuersatz in Höhe von 19 % gemäß § 12 Abs. 1 UStG bildet bei den

Unternehmern  den  häufigen  Grund-  bzw.  Normalfall  für  die  Berechnung  der

Mehrwertsteuer; die Anwendung findet damit immer dann statt, wenn kein Aus-

nahme- oder Sonderfalltatbestand erfüllt ist.25 Um die angefallene Umsatzsteuer

vom Bruttopreis zu errechnen, benötigt man den Umrechnungsfaktor 15,97 %.26

2.3.2 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz

Der begünstigte Steuersatz bei Unternehmern beträgt nach § 12 Abs. 2 UStG

7 % und stellt den steuerrechtlichen Ausnahmefall dar. Zur Berechnung der ent-

standenen Mehrwertsteuer verwendet man den Umrechnungsfaktor 6,54 % vom

Bruttopreis.27 Eine Steuerermäßigung findet Anwendung auf Lieferungen, die Ein-

fuhr sowie den innergemeinschaftlichen Erwerb von Wirtschaftsgütern bzw. Ge-

genständen, welche in der zum § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG dazugehörigen Anlage 2

aufgelistet sind.28 Die Besonderheit an dieser Anlage ist, dass sie eine abschlie-

ßende Aufzählung darstellt, mithin nur die in dieser Aufführung gelisteten Güter

die Grundlage für einen ermäßigt besteuerten Umsatz bilden.29 

Zusammenfassend kann man die Anlage 2 zum § 12 Abs. 2 UStG in folgende

Gegenstandsgruppen einteilen: Lebensmittel, Erzeugnisse aus Land- und Forst-

wirtschaft, Futter- bzw. Düngemittel, Buchhandelswaren, Gegenstände zur Über-

windung einer körperlichen Behinderung (Rollstühle, Körperersatzteile) sowie ge-

wisse Kunst- bzw. Sammlungsstücke.30

23 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 142;
     Langer in Hartmann/Metzenmacher, UStG Kommentar, E vor § 12, S. 5, Rn. 6.
24 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 790.
25 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 142.
26 Vgl. Fränznick in Weimann/Lang, USt-national und international Kommentar, 3. Aufl., Seite 1135.
27 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 340, Rn. 569;
     Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 142.
28 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 340, Rn. 570.
29 ebenda
30 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 341, Rn. 570.
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Einer besonderen Erläuterung bedarf es bei den Lebensmitteln, der bedeutsams-

ten  ermäßigt  besteuerten  Warengruppe.31 Bei  fast  allen  Speisen  (Grundnah-

rungsmittel) beträgt die Umsatzsteuer 7 %, außer bei diversen Luxuswaren wie

z.B. Hummer oder Schnecken.32 Hingegen findet bei Getränken meistens der all-

gemeine Steuersatz Gebrauch, wie z.B. bei Frucht- bzw. Gemüsesäften, bei allen

alkoholischen  Getränken  sowie  bei  abgepackt  verkauftem  Trinkwasser.

Ausnahmen davon bilden Milch bzw. gewisse Milchmischgetränke sowie pures

Wasser.33

Zu dieser Thematik gab es eine Reihe anhängiger Verfahren, insbesondere beim

BFH, zur Unterscheidung, wann eine zu begünstigende Lieferung von Lebensmit-

teln oder eine mit  dem allgemeinen Steuersatz zu besteuernde Dienstleistung

vorliegt.34 Der EuGH hat mit dem Urteil vom 10.03.2011 eine Grundsatzentschei-

dung getroffen, so dass die „Abgabe frisch zubereiteter Speisen oder Nahrungs-

mittel zum sofortigen Verzehr“, auch an Imbisswagen oder im Foyerbereich von

Kinos, als Lieferung und damit als eine unter 7 % Mehrwertsteuer fallende Leis-

tung angesehen wird; jedoch werden die „Tätigkeiten eines Partyservices“, vor-

ausgesetzt diese bestehen nicht nur aus dem Transport von Speisen, als Dienst-

leistungen betrachtet und damit mit den Normalsteuersatz von 19 % verknüpft.35

Es ist insgesamt bei der Differenzierung der Besteuerung darauf zu achten, ob

ein Merkmal der Lieferung oder eher ein solches der Dienstleistung überwiegt;

danach wurde auch die oben genannte Entscheidung des EuGHs gefällt.36

Darüber hinaus fallen auch nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 - 10 UStG einige sonstige

Leistungen unter den ermäßigten Steuersatz, z.B. die Vermietung von Gegen-

ständen, die in der Anlage 2 aufgelistet sind, insbesondere die entgeltliche Über-

lassung (§ 353 BGB) zum Gebrauch von Blindenhunden oder Büchern.37 Einen

weiteren bedeutenden Bereich der Steuerbegünstigung bilden kulturelle Veran-

staltungen gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 7 UStG, d.h. Theater- und Zirkusvorführungen,

Konzerte, Leistungen von Museen oder Orchestern, soweit keine Steuerbefrei-

ung gemäß § 4 Nr. 20 UStG vorliegt; aber auch die Überlassung von Filmen so-

wie Leistungen von zoologischen Gärten bzw. Tierparkanlagen, haben einen Um-

satzsteuersatz von 7 %.38 

31 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 341, Rn. 571.
32 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 341, Rn. 572.
33 ebenda
34 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Aufl., Seite 343f., Rn. 573d.
35 Vgl. EuGH-Urteil vom 10.03.2011, BStBl. II 2013, S. 256;
     Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 343f., Rn. 573d.
36 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 345, Rn. 573g.
37 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 352, Rn. 575.
38 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Aufl., S. 352f., Rn. 577ff.
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Des Weiteren wird die sich im gesamten Steuerrecht durchziehende Begünsti-

gung von gemeinnützigen, mildtätigen sowie kirchlichen Zwecken (§§ 52 - 54 AO)

auch beim Umsatzsteuersatz berücksichtigt, so dass auch Leistungen einer ge-

mäß § 1 KStG bestehenden Körperschaft, die nicht innerhalb eines wirtschaftli-

chen  Betriebes  mit  Gewinnerzielungsabsicht,  sondern  selbstlos  durchgeführt

wird, ermäßigt besteuert.39 

Aber auch der Verkauf von Zahnprothesen, die der Zahnarzt hergestellt hat so-

wie Umsätze, die mit dem Betrieb von Heil- oder Schwimmbädern zusammen-

hängen und ebenfalls Leistungen einer Kureinrichtung unterliegen dem begünsti-

genden Mehrwertsteuersatz.40

Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG werden auch Personenbeförderungsleistungen

ermäßigt besteuert, insoweit der jeweilige Transport durch ein bestimmtes Ver-

kehrsmittel,  z.B.  Eisenbahnen  (inkl.  Drahtseilbahnen),  Oberleitungsomnibusse

bzw.  mit  dem (genehmigten)  Linienschiffs-,  Taxi-  oder  Fährverkehr  stattfindet.

Hierfür muss zusätzlich die Voraussetzung erfüllt sein, dass bei der Überschrei-

tung einer Gebietskörperschaftsgrenze die einfach zurückgelegte Strecke nicht

mehr als 50 km beträgt.41

Abschließend werden mit dem seit 01.01.2010 wirkenden Wachstumsbeschleuni-

gungsgesetz  der  CDU-FDP-Koalition  auch  die  Vermietung  von  Schlaf-  bzw.

Wohnräumen zur Beherbergung von Personen für einen kurzfristigen Zeitraum

mit  7 % besteuert.42 Dies  betrifft  vor  allem Leistungen,  die  nicht  steuerbefreit

nach § 4 Nr. 12 S. 2 UStG sind; dazu zählen insbesondere die Hotelgewerbeum-

sätze.43 Nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 S. 2 UStG werden die Umsätze vom ermäßigten

Steuersatz ausgeschlossen, die nicht direkt der Vermietung dienen. Dies führt zu

diversen Abgrenzungsproblemen in der Praxis, wodurch eine komplizierte Diffe-

renzierung notwendig ist, welche Leistungen schlussendlich der Vermietung die-

nen und welche dies nicht tun.44

Zusammenfassend  lässt  sich  hier  schon  eine  Komplexität  der  ermäßigten

Besteuerung  erkennen,  die  zu  vielen  Rechtsstreiten  führt  und  die  eine

überschaubare sowie nachvollziehbare Abgrenzung teilweise unmöglich macht.

39 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 354, Rn. 581.
40 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 352, Rn. 576
     und Seite 354, Rn. 582.
41 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 837ff.;
     Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 355, Rn. 583.
42 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 355, Rn. 583a;
     Art. 5 Abs. 1 Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22.12.2009; BGBl. I S. 3950.
43 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 356, Rn. 583a. 
44 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 356, Rn. 583b.
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2.3.3 Durchschnittssätze bei landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Betrieben

Die Durchschnittssatzbesteuerung gemäß § 24 UStG bildet den Sonderfall bei

den Umsatzsteuersätzen und gilt nur für Land- bzw. Forstwirte mit einem entspre-

chenden Betrieb gemäß § 24 Abs. 2 UStG (z.B. Land- oder Forstwirtschaft, Wein-

bau, Tierzuchtbetrieb) inkl. zugehöriger Nebenbetriebe (§ 24 Abs. 2 S. 2 UStG).45

Diese Vorschrift  ist  im Übrigen aufgrund der Europarechtsbeachtung ebenfalls

sehr eng auszulegen.46

Ziel dieser Regelung ist die organisatorische und finanzielle Erleichterung im Be-

reich der zu unterstützenden Land- und Forstwirtschaft, die mittels der Pauschali-

sierung erreicht wird; die weiteren steuerlichen Grundlagen werden davon aber

nicht berührt.47 Seit 1967 ist das System bzw. der Grundgedanke dieser Sonder-

regelung, abgesehen von geringfügigen Steuersatzänderungen oder Anpassun-

gen, die auf die Regelsteuersatzerhöhung folgen mussten, konstant geblieben.48

Die Umsatzsteuersätze ergeben sich aus § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 - 3 UStG sowie

die Vorsteuersätze nach § 24 Abs. 1 S. 3 UStG; in der Regel entsteht durch die

Pauschalisierung  keine  Zahllast.49 Bei  Lieferungen  von  Erzeugnissen  aus  der

Forstwirtschaft,  außer  Sägewerkerzeugnisse,  beträgt  der  Mehrwertsteuersatz

5,5  % sowie  der  Vorsteuerpauschalbetrag  ebenfalls  5,5  % der  Bemessungs-

grundlage.50 Bei  Lieferungen von alkoholischen Getränken sowie Sägewerker-

zeugnissen und Getränken, die nicht in der Anlage 2 zu § 12 UStG genannt sind,

gilt zwar ein Steuersatz von 19 %, jedoch nur ein Vorsteuerbetrag von 10,7 % der

jeweiligen Bemessungsgrundlage, hier entsteht also eine Umsatzsteuerzahllast

(in Höhe von 8,3 % der Bemessungsgrundlage).51 

Die übrigen Umsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, welche die Mehrheit darstellen,

werden mit  einem Mehrwertsteuersatz in Höhe von 10,7 % der Bemessungs-

grundlage angewendet, welcher identisch mit dem Vorsteuerpauschalbetrag ist,

wodurch  sich  wieder  ein  zahlenmäßiger  Ausgleich  ergibt.52 Darunter  fallen

„typisch landwirtschaftliche Erzeugnisse“ wie beispielsweise Fleisch, Obst, Eier,

Milch, Gemüse und Getreide.53

45 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S.142+459.
46 Vgl. BFH-Urteil vom 28.05.2013; vgl. Abschn. 24.1 Abs. 1 UstAE.
47 Vgl. Leonard in Bunjes, UStG Kommentar, 17. Aufl., § 24, Seite 1177, Rn. 2ff.
48 Vgl. Leonard in Bunjes, UStG Kommentar, 17. Aufl., § 24, Seite 1178, Rn. 16.
49 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 458.
50 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 460.
51 ebenda
52 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 459.
53 ebenda
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Umsatzsteuerbefreiungen im Sinne des § 4 UStG gelten grundsätzlich auch bei

dem Gebrauch von der Durchschnittsbesteuerung.  Eine Ausnahme bilden hier

nach § 24 Abs. 1 S. 2 UStG die Vorschriften § 4 Nr. 1 - 7 UStG, so dass z.B. Aus-

fuhrlieferungen steuerpflichtige Umsätze darstellen. Darüber hinaus ist eine Opti-

on gemäß § 9 UStG insgesamt nicht möglich.54

Ein über die oben aufgeführten Vorsteuerpauschalbeträge hinausgehender Vor-

steuerabzug ist gesetzlich ausgeschlossen (vgl. § 24 Abs. 1 S. 3 UStG). Dafür

kann der Land- bzw. Forstwirt auf die Anwendung der Durchschnittssatzbesteue-

rung verzichten, die Grundlage dafür bildet das Optionsrecht, welches gesetzlich

nach § 24 Abs. 4 UStG geregelt ist.55

Danach werden die Umsätze wieder nach den allgemeinen Grundsätzen des Ge-

setzes (§ 12 UStG) besteuert und der Sonderfall umgangen; dies ist dann von

Vorteil,  sobald die tatsächliche Vorsteuer gemäß § 15 UStG die Beträge nach

§ 24 Abs. 1 S. 3 UStG deutlich übersteigt, z.B. in Veranlagungszeiträumen mit

großen Umbaumaßnahmen.56 Außerdem ist auch bei erfolgreichem Verzicht und

entsprechend geringen Umsatzzahlen die  Kleinunternehmerregelung im Sinne

des § 19 Abs. 1 UStG möglich.57 

Diese oben genannte Option kann formlos beim zuständigen Finanzamt erklärt

werden, allerdings nur bis zum 10.01. des Folgejahres und mit einer daraus re-

sultierenden Bindewirkung gemäß § 24 Abs. 4 S. 1 + 2 UStG für einen Zeitraum

von mindestens fünf Kalenderjahren.58 

Danach ist nach § 24 Abs. 4 S. 3 + 4 UStG ein Widerruf des Verzichtes möglich,

welcher bis zum 10.01. des Jahres beim Finanzamt eingereicht werden muss, für

das der Land- bzw. Forstwirt die Umsätze wieder nach Durchschnittsätzen be-

steuern möchte; Fristverlängerungen können gemäß § 24 Abs. 4 S. 5 + 6 UStG

unter bestimmten Voraussetzungen noch gewährt werden.59

54 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 461.
55 ebenda
56 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 458f.
57 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 462.
58 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 461f.
59 Vgl. Dieter Kurz/Gabi Meissner, Finanz und Steuern, Band 2 - Umsatzsteuer, 18. Aufl., S. 462.
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2.4  Wann wirkt der ermäßigte Steuersatz?

Der ermäßigte Steuersatz kann nur dann zu einer Entlastung bzw. zu einer steu-

erlichen Begünstigung des privaten Endverbrauchers führen, wenn er, innerhalb

einer Unternehmerkette, bei dem letzten Umsatz mit  der Privatperson Anwen-

dung findet.60 Die Entlastungswirkung ist also von der „Endstufe“ abhängig.61

Grund dafür  ist  das  Allphasen-Netto-Umsatzsteuersystem mit  Vorsteuerabzug,

welches seit 1968 die Grundlage für sämtliche mehrwertsteuerrechtliche Prozes-

se bildet. Die gesamte Umsatzsteuerbelastung besteht nur in Abhängigkeit von

dem jeweiligen Steuersatz bei dem letzten Umsatz, der sogenannten „Endstufe“,

weil die Umsatzsteuerbelastung bei den Unternehmern innerhalb der Unterneh-

merkette durch den Vorsteuerabzug neutralisiert wird.62

Fraglich ist, inwiefern es zu einer „Nachholung“ bei dem letzten Umsatz bzw. der

Endstufe kommen könnte und ob diese positiv oder negativ wäre.63 Zu einer posi-

tiven Nachholung würde es führen, wenn in einer Unternehmerkette die jeweili-

gen Vorstufen mit  dem Regelsteuerbesatz belastet und nur die abschließende

Leistung zum Endverbraucher mit 7 % besteuert werden würde; hingegen liegt

eine negative Nachholung vor, sobald ein niedrigerer Steuersatz auf der Vorstufe

angewendet wurde und bei dem letzten Umsatz durch den Regelsteuersatz in

Höhe von 19 % Gebrauch gemacht wurde.64 Wenn innerhalb einer Unternehmer-

kette alle Umsätze durchgängig mit demselben, z.B. immer mit dem ermäßigten

Steuersatz, besteuert werden, unabhängig davon wie viele vorausgegangen Um-

sätze bestehen, findet hingegen keine Nachholung statt.65

Grundsätzlich tritt durch den Vorsteuerabzug auch keine Kumulationswirkung auf,

sobald innerhalb der Unternehmerkette nach einem ermäßigt besteuerten Um-

satz ein solcher mit Regelsteuersatz folgt; es sei denn ein Unternehmer hat keine

Berechtigung zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG (z.B. Kleinunternehmer),

so dass als Konsequenz für den Privatverbraucher eine Mehrbelastung durch die

Kumulationswirkung auftritt. Dies ist jedoch ziemlich selten der Fall.66

60 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 68, Rn. 155.
61 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 67, Rn. 155.
62 Vgl. Langer in Hartmann/Metzenmacher, UStG Kommentar, E vor § 12, S. 4, Rn. 5.
63 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 68, Rn. 155.
64 ebenda
65 Vgl. Langer in Hartmann/Metzenmacher, UStG Kommentar, E vor § 12, S. 4, Rn. 5.
66 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 68, Rn. 156.
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2.5  Folgen und Zeitpunkt der Umsatzsteuersatzanpassung

Die steuerrechtlichen Auswirkungen der Mehrwertsteueranpassung wären sehr

gering, da auch nach derzeitiger Rechtslage der allgemeine Steuersatz in Höhe

von 19 % schon eine bedeutende Rolle hat und für die meisten Umsätze gilt.67

Darüber hinaus würde die Rechtsgrundlage vereinfacht und damit verkürzt wer-

den, da der geänderte bzw. neue § 12 UStG ausschließlich aus dem derzeitigen

§ 12 Abs. 1 UStG bestehen würde: „Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen

Umsatz 19 %…“.68 Der komplette § 24 UStG würde hingegen gestrichen werden,

außerdem wäre die Anlage 2 zum § 12 UStG obsolet.

Für Unternehmer, die sonst einen anderen Umsatzsteuersatz als 19 % ausgewie-

sen  haben,  entstehen  ebenfalls  keine  negativen  steuerrechtlichen  Folgen,  da

sich  die  beim  Finanzamt  entsprechende,  berücksichtigungsfähige  Vorsteuer

ebenfalls erhöht. Auf der Grundlage des Netto-Allphasen-Umsatzsteuersystems

und der Tatsache,  dass die Umsatzsteuer im wirtschaftlichen Sinne eine Ver-

brauchssteuer ist, wird nur der private Konsument stärker belastet. Eine Neutrali-

sierung von Umsatzsteuer und Vorsteuer findet,  bis auf den „letzten“ Umsatz,

weiterhin statt.69 Problematisch wäre die Erhöhung in diesem Zusammenhang

nur für die Unternehmer, die keine Berechtigung zum Vorsteuerabzug hätten und

damit die Steuerbelastung einer getätigten Leistung nicht „rückgängig“ gemacht

werden könnte.70

Bei der in dieser Arbeit thematisierten Umsatzsteuersatzänderung ist der zeitliche

Rahmen ein entscheidender Faktor; der neue Mehrwertsteuersatz wirkt gemäß

§ 27 Abs. 1 S. 1 UStG erst für Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 UStG, welche

nach dem Inkrafttreten (zur Vereinfachung meistens ab 01.01. eines Jahres) der

oben genannten Anpassung durchgeführt werden.71 

Ausschlaggebend  für  die  Höhe  des Steuersatzes  ist  damit  der  Zeitpunkt  des

Umsatzes, mithin bei Lieferungen gemäß § 3 Abs. 1 UStG die Verschaffung der

Verfügungsmacht  sowie  bei  sonstigen  Leistungen  nach  §  3  Abs.  9  UStG bei

Vollendung dieser.72

67 Vgl. Langer in Hartmann/Metzenmacher, UStG Kommentar, E vor § 12, S. 5, Rn. 6.
68 § 12 Abs. 1 UStG
69 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 68, Rn. 155.
70 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66, Rn. 152.
71 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 337, Rn. 565.
72 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 337, Rn. 566.
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Hingegen haben der Rechnungszeitpunkt sowie der Tag der vertragliche Verein-

barung des Umsatzes keinen Einfluss darauf, ob der ehemalige oder der aktuelle

Mehrwertsteuersatz Gebrauch findet. Dies gilt ebenso bei der Ist-Besteuerung.73

Besonderheiten kommen z.B. bei Dauerleistungen vor. Hier wird bei wiederkeh-

renden Lieferungen grundsätzlich der Tag des jeweiligen einzelnen Umsatzes als

Grundlage genommen; bei Lieferungen von Wasser, Wärme, Gas und Strom wird

aber die Ausführung mit Ablauf des Ablesezeitraums sowie bei sonstigen Leistun-

gen mit Ablauf des vereinbarten Leistungszeitraums als getätigt angesehen.74

Eine weitere Ausnahme bilden Teilleistungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1a S. 3 UStG,

welche abgrenzbare Teile darstellen, womit  jeweils eine eindeutige Zuordnung

der Steuersatzhöhe je nach Zeitpunkt möglich ist.75 In diesem Zusammenhang ist

die Anerkennung der einzelnen Teilleistungen teilweise schwierig bzw. mit gewis-

sen Anforderungen verbunden (z.B. bei Bauleistungen). Als äußerst wichtig er-

scheinen genaue zivilrechtliche Nettopreisvereinbarungen, um Konflikte zwischen

Vertragspartnern zu vermeiden, sollten Umsätze erst nach dem Inkrafttreten der

Umsatzsteueranpassung ausgeführt werden.76 

Eine  unmittelbare  Abwälzung  der  „zusätzlichen“  Mehrwertsteuerbelastung  auf

den Käufer ist unzulässig, wenn vor der Gesetzesänderung ein Vertrag mit dem

alten Umsatzsteuersatz abgeschlossen wurde, aber Leistungen erst danach aus-

geführt werden, es sei denn, es liegt eine oben genannte Nettopreisvereinbarung

oder eine bindende Gebührenordnung (z.B. bei Anwälten) vor.77 

Ansonsten folgt unter gleichem Bruttoverkaufspreis und einer höheren gesetzli-

chen Steuer aufgrund der Umsatzsteueränderung ein geringerer Gewinn (Netto-

preis) beim leistenden Unternehmer. Dieser hat ggf. gegenüber seinem Kunden

einen zivilrechtlichen Anspruch auf Ausgleich der Mehrbelastung auf der Basis

von § 29 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 1 UStG.78

Eine große Anzahl an in der Praxis auftauchenden, umfassenden Problematiken,

die mit dem Zeitpunkt des Umsatzes und damit mit der Höhe des Steuersatzes

verbunden sind, wird allerdings nicht erwartet.79

73 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 337, Rn. 565.
74 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 338, Rn. 566.
75 ebenda
76 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 339, Rn. 567;
     OFD Karlsruhe, Verf. v. 19.09.2005 – S 7270.
77 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 340, Rn. 567;
     OFD Karlsruhe, Verf. v. 19.09.2005 – S 7270.
78 ebenda
79 Vgl. Langer in Hartmann/Metzenmacher, UStG Kommentar, E vor § 12, S. 5, Rn. 6.
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3 Volkswirtschaftliche Betrachtungsweise

3.1  Bedeutung der Volkswirtschaftslehre

Um  die  Folgen  der  Anpassung  aller  Umsatzsteuersätze  aus  wirtschaftlichen

Blickwinkeln zu betrachten, bedarf es einer allgemeinen Erläuterung von Angebot

und Nachfrage als „Triebkräfte für das Funktionieren der Marktwirtschaft“ im Zu-

sammenhang mit  Steuern bzw.  steuerlichen Veränderungen als Grundlage für

die Untersuchung der ökonomischen Folgen.80

Grundsätzlich bilden Angebot und Nachfrage die Kernpunkte der Volkswirtschaft,

welche auf dem menschlichen Verhalten beruhen und durch innere und äußere

Faktoren beeinflusst werden. Sie bestimmen außerdem in der Marktwirtschaft die

Preise und dadurch auch die Zuteilung der Güter bzw. der Ressourcen.81

Fraglich ist, wie der Markt, also das Zusammentreffen von möglichen Verkäufern

(Unternehmer)  und  Käufern  (Privatpersonen)  eines  Wirtschaftsgutes,  auf  den

Wegfall der ermäßigten Besteuerung und der damit verbundenen Mehrwertsteu-

ererhöhung reagieren oder sich verändern würde.82

Das Hinzuziehen von Ökonomen bei einem solchen Gesetzesvorschlag ist in der

Politik gängige Praxis, da fachliche Beratung und entsprechende Gutachten aus

der Volkswirtschaft bedeutende Grundlagen für Entscheidungen bilden sowie die

weitreichenden Folgen geduldig und sorgfältig abgewogen werden sollten, bevor

der Vorschlag zur Abstimmung bzw. zur Umsetzung „freigegeben“ wird.83

Es ist darüber hinaus zu beachten, dass es auf bestimmte wirtschaftliche Proble-

matiken nicht die eine wahre bzw. gültige Antwort geben kann oder wird, sondern

eine Abwägung der Konsequenzen innerhalb des politischen Prozesses erfolgen

muss, damit ein Bewusstsein über die Auswirkungen bzw. die Zielerreichung er-

zeugt wird.84 Dies zeigt im Übrigen auch den Grund für die zahlreichen Diskussio-

nen  in  der  Politik  über  verschiedene  Lösungsmöglichkeiten  einer  bestimmten

volkswirtschaftlichen Thematik.85

80 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 77.
81 ebenda 
82 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 70;
     Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 77.
83 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil I, Seite 37.
84 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil I, Seite 36.
85 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil III, Seite 197.
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3.2  Nachfrage

Die  Nachfragemenge  an  einem  Wirtschaftsgut  (nachgefragte  Menge)  ist  die

„Menge des Gutes, die die Käufer erwerben wollen und können“; sie ist außer-

dem sehr stark vom Preis sowie von anderen Einflussfaktoren abhängig.86

Allgemein gilt das „Gesetz der Nachfrage“, welches besagt, dass bei steigendem

Preis des Gutes die nachgefragte Menge sinkt, soweit sonst dieselben Bedingun-

gen vorliegen.87

Neben dem Nachfrageplan als  tabellarische Darstellung bedient  man sich zur

graphischen Abbildung und vereinfachten Vorstellung der Nachfragekurve, wel-

che den Preis in Abhängigkeit zu der dazugehörigen nachgefragten Menge des

jeweiligen Gutes darstellt (vgl. Anh. 1).88 

Es ist dabei auch zu erkennen, dass bei einem bestimmten Preis die nachgefrag-

te Menge „0“  (entspricht dem Prohibitivpreis,  Schnittpunkt der Nachfragekurve

mit der Ordinatenachse) und bei einer bestimmten Nachfragemenge der Preis „0“

(entspricht der Sättigungsmenge, Schnittpunkt der Nachfragekurve mit der Ab-

szissenachse) beträgt.89

Die Marktnachfrage bildet grundsätzlich die Summe aller persönlichen Bedürfnis-

se nach Gegenständen bzw. Dienstleistungen; sie wird einerseits als „beispielhaf-

te abstrakte Konstruktion“ und andererseits als ein für den Verkäufer wichtiger In-

dikator verstanden, welcher anzeigt wie hoch der Absatz des Gutes bei einem

bestimmten Preis ist.90

Je nachdem, ob der Preis des Wirtschaftsgutes, ohne das Einwirken von weite-

ren äußeren Einflüssen auf den Bedarf, steigt oder fällt, folgt eine Bewegung ent-

lang der Nachfragekurve und es kommt zu einer entsprechenden Veränderung

der nachgefragten Menge.91 Dies ist streng von einer Verschiebung der (gesam-

ten) Nachfragekurve zu unterscheiden.92

86 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 80.
87 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 71.
88 Vgl. Roth, VWL für Einsteiger, 5. Auflage, Seite 65;
     Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 80.
89 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 81.
90 Vgl. Roth, VWL für Einsteiger, 5. Auflage, Seite 78;
     Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 81.
91 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 82f.
92 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 73.
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3.2.1 Verschiebungen der Nachfragekurve

Sobald weitere, äußere Einflussfaktoren auf die Nachfrage einwirken, kommt es

zu Änderungen in Form von Nachfragekurvenverschiebungen.93

Liegt eine Bewegung der Kurve nach rechts bzw. oben vor, spricht man von ei-

nem Anstieg der Nachfrage, im Gegensatz dazu wird die Verschiebung der Kurve

nach links bzw. unten Rückgang der Nachfrage genannt (vgl. Anh. 3).94

Ursachen für diese Vorgänge können vielseitige Einflüsse sein. Am bedeutends-

ten ist die Höhe des Einkommens von Personen. Je weniger Geld zur Verfügung

steht, desto geringer ist die Bereitschaft, vorhandene Mittel für Ausgaben, bei-

spielsweise für den Kauf von Wirtschaftsgütern, zu verwenden.95 Zusammenge-

fasst beobachtet man damit, dass bei einem „normalen“ Gut der Bedarf nach be-

stimmten Gegenständen oder Dienstleistungen bei der Verringerung des Vermö-

gens sinkt und im Umkehrschluss die Nachfrage bei Erhöhung des jeweiligen

Einkommens steigt.96

Bei  der  fiktiven  Umsatzsteueranpassung,  der  einen  Wegfall  des  ermäßigten

Steuersatz bedeuten würde, wären aus finanzieller Sichtweise insbesondere Ge-

ringverdiener bzw. Menschen mit niedrigen Einkommen betroffen und belastet,

weil der Konsum an begünstigt besteuerten Wirtschaftsgütern (z.B. Lebensmittel

oder Zeitschriften) im Verhältnis zu der Summe an Ausgaben deutlich höher ist

als bei Besserverdienenden bzw. Personen mit finanziell stärkeren Einkommen.97

Folglich würde durch die größere finanzielle Belastung grundsätzlich bei norma-

len Gütern die Nachfrage sowie die Ausgaben eher zurückgehen, weil mit dem

verbleibenden Geld sparsamer umgegangen wird. Die angespannte wirtschaftli-

che Situation bei Geringverdienern würde sich insgesamt entsprechend verschär-

fen und damit die Lebensqualität oder das allgemeine Wohlbefinden sinken.98

Gleichzeitig muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass nicht alle Wirtschafts-

güter „normal“ sind und es zu beachtende Ausnahmen gibt, die in dieser Arbeit

an späterer Stelle (vgl. 3.2.2) vorgestellt werden. 

93 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 82f.
94 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 74f.
95 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 83.
96 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 76.
97 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 131;
     Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66 Rn. 153.
98 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Aufl., Teil II, S. 83+Teil III, S. 171.
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Des Weiteren üben Preise von verwandten Gütern einen Einfluss auf die Nach-

frage aus; hier gilt es zwischen Substitute und Komplemente zu differenzieren.99 

Substitute sind mehrere, zueinander ähnliche Güter,  bei welchen der Preisan-

stieg des ersten Wirtschaftsgutes eine Erhöhung der Nachfrage des zweiten Gu-

tes bewirkt, z.B. bei Vanillepudding und Vanilleeis; dies gilt auch für „verwandte“

Dienstleistungen, als Beispiel Theater- bzw. Kinovorführungen.100 Hier zeigt sich,

dass bei es einer geplanten Mehrwertsteueranpassung wichtig wäre, sämtliche

Lieferungen bzw. sonstige Leistungen einem Steuersatz zu unterwerfen und kei-

ne Ausnahmeregelungen offen zu lassen.

Sollten z.B. nur Theatervorführungen in Zukunft mit 19 % besteuert und die er-

mäßigte Besteuerung bei Kinobesuchen beibehalten werden,101 würde dies einer

Subvention der Kinos gleichkommen, da die Eintrittskartenpreise für Theaterauf-

führungen steigen würden, Theater- und Kinobesuchen beide kulturelle Freizeit-

veranstaltungen (also zueinander verwandt; Substitute) sind und deshalb viele

Personen dann lieber zu den im Vergleich (begünstigt besteuerten und deshalb)

billigeren Filmvorstellungen im Kino gehen würden. Die Theater in Deutschland

hätten starke Besucher- und damit Einnahmeverluste zu beklagen. Diese beacht-

liche Wettbewerbsverzerrung ist nicht der Wille des Staates und würde mit einer

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit politisch nicht umsetzbar sein. Der

Widerstand in den Theatern wäre außerdem sehr groß. An diesem Beispiel wird

somit auch die Lenkungsmöglichkeit der Steuerpolitik deutlich.102

Im Gegensatz zu den Substituten kann es sich bei einem Güterpaar auch um

Komplemente handeln.  In dem Fall  würde eine Preissenkung bei  dem ersten

Wirtschaftsgut  dafür  sorgen,  dass  gleichzeitig  der  Bedarf  an  einem anderen,

zweiten Gut,  welches  mit  dem ersten  in  Verbindung steht,  zunehmen würde,

z.B. Spargel und Sauce Hollandaise.103 Sinkt beispielsweise der Preis für Spargel

aufgrund  einer  guten  Ernte,  würde  die  Nachfrage  nach  diesem  Lebensmittel

wachsen, die Menschen würden größere Mengen an Spargel kaufen. Gleichzeitig

würde ebenfalls der Bedarf an Sauce Hollandaise steigen, die üblicherweise zu

Spargelgerichten gegessen wird (Verbindung zu einander besteht; Komplemen-

te) und daraus resultierend würde sich auch der Preis dieser Sauce erhöhen.

99   Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 75.
100 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 84.
101 Vgl. Bosche in Birkenfeld/Wäger, Das große Umsatzsteuer-Handbuch, §144, S. 26, Rn 241f.
102 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 22ff.+161;
       Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 192ff.
103 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 75;
       Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 84.
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Auch an dieser  Konstellation kann im Umkehrschluss wieder  gezeigt  werden,

dass eine Anpassung des Umsatzsteuersatzes auf  19 % einheitlich und ohne

Ausnahmen vorgenommen werden muss.

Sollten z.B. alle Lebensmittel mit dem Regelsteuersatz, außer die Sauce Holland-

aise mit weiterhin 7 %, besteuert werden, würde dies bedeuten, dass Spargel mit

der Umsatzsteueranpassung teurer werden und die entsprechende nachgefragte

Menge zurückgehen würde; gleichzeitig wäre der Bedarf an Sauce Hollandaise

als üblicher Spargelgerichtsbestandteil ebenfalls geringer (Wirkung Komplemen-

te), so dass trotz ermäßigtem Mehrwertsteuersatz weniger von dieser Sauce ge-

kauft werden würde. Die ausschließliche Steuerbegünstigung der Sauce Holland-

aise wäre damit nicht zielführend bzw. überflüssig.

Zusätzlich bestehen weitere Einflussfaktoren, welche zu einer Nachfragekurven-

verschiebung führen, z.B. Geschmäcker, welche bekanntlich unterschiedlich sind

und  auf  inneren  Einstellungen  bzw.  Gewohnheiten  basieren  oder  Trends,  die

auch  von  Ökonomen  bzw.  Wissenschaftlern  nicht  vorausgesagt  werden  kön-

nen.104 Eine gewisse Lenkung oder Begünstigung der Steuerpolitik von Trends

bzw. Geschmäckern wäre durch den fiktiven Wegfall des ermäßigten Steuersat-

zes nicht mehr möglich.105

Außerdem spielen die Bevölkerungsgröße sowie die demographische Struktur

eine bedeutende Rolle; in Deutschland leben derzeit rund 83 Millionen106 und in

der EU momentan etwa 513 Millionen Einwohner107 mit einem hohen und stei-

genden Durchschnittsalter, so dass sich zwar eine aufgrund der Anzahl riesige

Nachfrage,  aber  ebenfalls  einen  immer  größer  werdenden  Bedarf  an

Wirtschaftsgütern  bzw.  Dienstleistungen  für  die  ältere  Bevölkerung  ergibt.108

Darüber hinaus sind individuelle Zukunftshaltungen wie bestimmte Erwartungen,

Zuversicht, Sicherheit, oder Sorgen bzw. Ängste Auslöser für Nachfrageänderun-

gen, worauf jedoch eine Umsatzsteuersatzanpassung keine spürbaren Auswir-

kungen hätte.109

104 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 84f.
105 Vgl. Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 3, Rn.1ff.
106 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungs
       stand/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html
107 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14035/umfrage/europaeische-union-bevoelkerung-
       einwohner/
108 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 85.
109 ebenda
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3.2.2 Besonderheit bei inferioren Gütern – Der Giffen-Effekt

Bei der Betrachtung der Verschiebung der Nachfragekurve wurde bisher nur von

einem normalen Gut ausgegangen, bei welchem die nachgefragte Menge bei zu-

nehmenden Einkommen steigt (Regelfall).110

Allerdings sind nicht alle Wirtschaftsgüter „normal“, es gibt auch Ausnahmen in

Form von inferioren Gütern,  bei  welchen der Bedarf  mit  höheren Einkommen

sinkt.111 Das  „Paradebeispiel“  für  ein  solches  inferiores  Gut  ist  das  typische

Grundnahrungsmittel Brot; mit zunehmendem Preis des Brotes steigt gleichzeitig

auch die nachgefragte Menge für dieses Lebensmittel.112 

Dieser kuriose Effekt, der im Gegensatz zu den bisher festgestellten Grundlagen

der Volkswirtschaftslehre steht, wurde in Großbritannien im 19. Jahrhundert von

Robert Giffen beobachtet, so dass dieses Phänomen „Giffen-Effekt“ bzw. „Giffen-

Paradoxon“ genannt wurde.113

Grund dafür ist, dass bei einkommensschwachen Haushalten Brot das Grund-

nahrungsmittel schlechthin darstellt und bei einer finanziellen Krisensituation zu-

mindest  für  das Nötigste gesorgt  werden soll,  insbesondere wenn andere Le-

bensmittelpreise ebenfalls zunehmen und man sich andere, noch teurere „Luxus-

nahrung“ überhaupt nicht leisten kann; außerdem war ein Ersatz von Brot eben-

falls nicht möglich.114 Folglich stieg damit trotz der Preiserhöhung die nachgefrag-

te Menge an Brot.115

Allgemein sind inferiore Güter im Vergleich zu anderen eher „geringwertige“ Wirt-

schaftsgüter, die bei steigendem Wohlstand bzw. Einkommen durch andere Gü-

ter ersetzt werden (können).116 Es ist anzumerken, dass die Bezeichnung „nor-

mal“ oder „inferior“ individuell und keine festgeschriebene Eigenschaft, sondern

viel mehr eine Reaktion aus persönlichen Vorlieben, Geschmäckern sowie der

aktuellen  Einkommenssituation  eines  bzw.  mehrerer  Menschen  ist,  die  sich

durchaus ändern kann.117

110 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 76.
111 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 83.
112 Vgl. Anderreg, „Grundzüge der Agrarpolitik“, Kap. 5, Seite 116f.
113 Vgl. Dr. Hardes/Dr. Uhly, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 9. Auflage, Seite 144f.
114 ebenda
115 Vgl. Anderreg, „Grundzüge der Agrarpolitik“, Kap. 5, Seite 116f.
116 Vgl. Roth, VWL für Einsteiger, 5. Auflage, Seite 64f.
117 ebenda
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Interessant ist der Giffen-Effekt ebenfalls für die Diskussion um die Umsatzsteu-

eranpassung auf 19 %. Die Argumentation, dass durch die daraus resultierende

Preiserhöhung von Brot oder Kartoffeln die nachgefragte Menge an den Grund-

nahrungsmitteln zurückgeht bzw. sich niemand mehr Brot oder Kartoffeln leisten

kann oder wird, ist damit widerlegt.

Es würde eher der gegenteilige Fall eintreten, mithin würde durch die Umsatz-

steuersatzerhöhung von 7 % auf 19 % die Nachfrage bei inferioren Gütern wie

Brot sogar weiter steigen, da die Bevölkerung in Deutschland die Versorgung mit

dem Hauptnahrungsmittel sicherstellen und nun den Kauf von anderen, „wertvol-

leren“ Gütern bzw. Luxuswaren vermeiden würde. Es sei denn, Brot würde zu ei-

nem sehr hochwertigen Gut „aufsteigen“, was jedoch ausgeschlossen ist, da die

Mehrwertsteuersatzanpassung sämtliche Lebensmittelpreise erhöhen würde.

Ironischerweise würde also eine (weitere) Steuerbegünstigung von Brotkäufen im

Umkehrschluss eher das Gegenteil bewirken. Durch das nun höhere Einkommen

der einzelnen Personen (aufgrund des „billigeren“ Brotes) besteht langfristig be-

trachtet vermehrt auch mal die Möglichkeit, bei hochwertigeren, luxuriösen Le-

bensmitteln (z.B. Fisch oder Fleisch) zuzugreifen und so dass deren nachgefrag-

te Mengen wiederum zunehmen. Hingegen würde das Bedürfnis, Brot, Kartoffeln

oder andere Grundnahrungsmittel zu erwerben, nicht steigen, sondern eher ab-

nehmen.

Zusammenfassend sollte das Giffen-Paradoxon und die damit verbundenen Aus-

wirkungen weder überbewertet, noch vernachlässigt werden. Vielmehr soll damit

eine Ausnahme bzw. eine „anomale Reaktion“118 dargestellt werden, dass Preis-

anstiege,  wie  z.B.  durch Umsatzsteuersatzerhöhungen bei  Grundnahrungsmit-

teln, auch eine Zunahme der Nachfrage auslösen können.

Bei den weiteren volkswirtschaftlichen bzw. politischen Betrachtungen der Um-

satzsteueranpassung soll  deshalb nicht  dieses Sonderphänomen, sondern der

Regelfall, das heißt ein „normales“ Gut die Grundlage bilden.

118 Dr. Hardes/Dr. Uhly, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 9. Auflage, Seite 144
18



3.3  Angebot

Die Angebotsmenge von einem Wirtschaftsgut definiert man als Menge, welche

die Anbieter bzw. „Verkäufer veräußern können und wollen“.119

Auch hier besteht wieder eine Abhängigkeit mit dem Preis: je höher dieser ist,

desto mehr „lohnt“ sich der Verkauf von einem Gegenstand oder einer Dienstleis-

tung, da ein Gewinn möglich wäre; je niedriger hingegen der Preis ist, desto unat-

traktiver wird es für den Anbieter,  seine Waren bzw. Leistungen zu verkaufen,

weil ihm ggf. ein Verlust droht.120 Darüber hinaus gibt dies auch einen Ausblick,

wie viel Güter produziert werden (sollen).121

Ähnlich wie bei dem Gesetz der Nachfrage besteht auch ein Gesetz des Ange-

bots: Die angebotene Menge eines Wirtschaftsgutes nimmt mit dem steigenden

Preis  des jeweiligen Gutes zu,  soweit  die Rahmenbedingungen konstant  blei-

ben.122

Eine graphische, vereinfachte Darstellung des Verhältnisses von Preis und ange-

botener Menge bildet die Angebotskurve, die somit das Marktangebot widerspie-

gelt (vgl. Anh. 2).123 Je nachdem ob der Preis steigt oder fällt, erhöht sich oder

sinkt die angebotene Menge; es kommt zu einer Bewegung entlang der Kurve.

Im Gegensatz dazu findet eine komplette Verschiebung der Funktion statt, sobald

sich andere Einflussfaktoren, wie z.B. Zukunftserwartungen, natürliche bzw. ge-

sellschaftliche  Gegebenheiten  (Naturkatastrophen,  Krieg,  umweltfreundlichere

Politik),  Anzahl  der  Wettbewerber  am Verkaufsmarkt,  die  Höhe der  jeweiligen

Herstellungskosten sowie der technologische Fortschritt ändern.124

Die fiktive Umsatzsteueranpassung hat auf das Angebot der Unternehmer vorerst

nur geringfügige Auswirkungen. Es besteht zwar einerseits eine Preiserhöhung

von vorher nicht mit dem Regelsteuersatz unterworfenen Lieferungen und sonsti-

gen Leistungen, allerdings liegt am Anfang kein Anreiz für die Verkäufer vor, gro-

ße Veränderungen vorzunehmen; die Menge an den Gütern, die die Unterneh-

mer veräußern wollen und können, bleibt vorerst konstant.125 In der Zukunft re-

agieren die Anbieter jedoch auf die geänderte Nachfragesituation mit einem ge-

wissen Produktionsrückgang und einer Angebotsminderung (vgl. 3.4).126

119 Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 88
120 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 78.
121 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 89.
122 ebenda
123 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 78ff.
124 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 91f.
125 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 155.
126 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil III, Seite 201.
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3.4  Wie wirken Steuererhöhungen auf die Volkswirtschaft?

Nachdem die, für die folgende Betrachtungsweise wichtigen Grundlagen erläutert

wurden, wird zur Übersicht über die Auswirkungen der Mehrwertsteuersatzanpas-

sung ein Dreistufenmodell verwendet, bei welchem in den ersten beiden Schrit-

ten  geklärt  wird,  wer  die  tatsächliche  Steuerbelastung der  Gesetzesänderung

trägt („Steuerinzidenz“) und welche Folgen sich daraus auf die Angebots- oder

Nachfragekurve ergeben.127

Bei der Erhöhung der Umsatzsteuer von 7 % auf 19 % der Bemessungsgrundla-

ge trägt der Privatmann als Käufer die Steuerlast aufgrund der Abhängigkeit der

Endstufe bzw. des letzten Umsatzes im „Netto-Allphasen-Umsatzsteuermodell“

mit Vorsteuerabzug. Der Verkäufer bzw. der Unternehmer führt zwar die Mehr-

wertsteuer an das Finanzamt ab, schlägt diese aber auf den Nettopreis der Leis-

tung für den privaten Endverbraucher und behält die Umsatzsteuer nur aus Ver-

einfachungsgründen für diesen ein, da eine Eintreibung der Steuer bei den priva-

ten Konsumenten mit einem unverhältnismäßigen sowie unwirtschaftlichen Auf-

wand verbunden wäre.128

Der Anreiz der Unternehmer, Waren verkaufen zu wollen oder zu können wird

damit vorerst nicht berührt, eine Änderung der Angebotskurve ergibt sich nicht.129

Dagegen verändert sich die Nachfrage der Bürger nach den von der Anpassung

betroffenen Lieferungen und sonstigen Leistungen, da durch Einwirkungen von

außen (Steuerpolitik) die jeweiligen Preise steigen oder fallen; eine Verschiebung

der Nachfragekurve wird angeregt.130

Fraglich ist jetzt, in welche Richtung sich die Nachfragekurve bewegen wird. Da

bei der Steuersatzerhöhung ein Preisanstieg folgen würde,131 wäre der Kauf der

darunter fallenden Güter und Dienstleistungen unattraktiver, weil die Konsumen-

ten mehr Geld aufbringen müssten, so dass der Bedarf bzw. die nachgefragte

Menge abnimmt (Nachfragerückgang) und sich damit die Kurve nach links bzw.

unten (je nach Betrachtung) verschieben würde (vgl. Anh. 3).132 

127 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 154f.
128 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil IV, Seite 309;
       Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 129.
129 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 155.
130 ebenda
131 Vgl. Heidner in Bunjes, UStG Kommentar, 17. Aufl., § 12, Seite 690, Rn. 3.
132 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 155.
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Die Wirkung des Wegfalls der Steuerermäßigung wird im dritten Schritt durch die

unterschiedlichen  Gleichgewichtswerte  vor  und  nach  der  Umsatzsteueranpas-

sung sichtbar (vgl. Anh. 3).133 

Der Gleichgewichtspreis lässt sich als Schnittpunkt der Angebots- und der Nach-

fragekurven bestimmen, bei welchem eine Übereinstimmung zwischen der nach-

gefragten und der angebotenen Menge herrscht, mithin Angebot und Nachfrage

gleich sind.134 Daraus erschließt sich die Gleichgewichtsmenge, also das Volu-

men an Gütern bzw. Dienstleistungen, welches im Gleichgewicht (zum Gleichge-

wichtspreis) erworben bzw. veräußert wird.135 Dieser Zustand wird als Ziel  ge-

setzt, weil an diesem Punkt der Markt „aufgeräumt“ ist, das heißt sämtliche Ab-

sichten bzw. Pläne erfüllt wurden, der Käufer hat z.B. Waren erworben und der

Verkäufer hat diese veräußert (vgl. Anh. 4).136 

Sowohl  der Gleichgewichtspreis als auch die Gleichgewichtsmenge gehen als

Konsequenz  der  erläuterten  Nachfragekurvenverschiebung  zurück,  das  neue

Gleichgewicht  zeigt,  dass  weniger  Menge (Ware  oder  Dienstleistung)  gekauft

bzw. verkauft wird. Das Marktvolumen des jeweiligen Wirtschaftsgutes sinkt.137

Damit kann man die Frage nach der Steuerinzidenz, gemeint ist der tatsächliche

Träger der Steuerlast, inzwischen etwas differenzierter betrachten; es bleibt zwar

grundsätzlich dabei, dass der private Endverbraucher die Mehrwertsteuer, wenn

auch indirekt, vollumfänglich bezahlt; allerdings wird die tatsächliche Belastung

der  Umsatzsteuersatzanpassung von Verkäufer  und Käufer  geteilt.138 Mit  dem

sinkenden Gleichgewicht und dem damit verbundenen abnehmenden Gleichge-

wichtspreis erhält der Unternehmer beim Handel weniger Geld, so dass die nega-

tiven Folgen auch beim Verkäufer spürbar sind.139 Für die Privatperson sind die

Auswirkungen ebenfalls schlecht, weil der wirkliche bzw. „effektive“ Preis (inkl.

höherer Umsatzsteuer) zunimmt; es muss also ein größerer Betrag im Vergleich

zum vorherigen Zustand entrichtet werden; die Käufer bezahlen somit mehr.140

Des Weiteren wird in der Zukunft durch den neuen Gleichgewichtszustand, ver-

bunden mit den geringeren Nettoerlösen und Umsätzen der Verkäufer, ausgelöst

vom niedrigeren Bedarf an Gütern, weniger Ware angeboten und hergestellt.141

133 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 155.
134 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil II, Seite 84.
135 ebenda
136 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 93.
137 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 155.
138 ebenda
139 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 155f.
140 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 156.
141 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil III, Seite 201.
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3.5  Beispielfall - Reaktionen eines Unternehmers

Eine genauere Betrachtung von Möglichkeiten der Unternehmer auf die Mehr-

wertsteuersatzanpassung soll durch ein einfaches Beispiel mit Hilfe eines Buch-

händlers dargestellt werden.

Bücherverkauf  Nettopreis
[€]

Umsatzsteuer
[€]

Bruttopreis
[€]

Bisher (7 % USt) 200 14 214

Möglichkeit A (19 % USt) 200 38 238

Möglichkeit B (19 % USt) 180 34 214

Bisher wurde bei einem Verkauf von Büchern der ermäßigte Umsatzsteuersatz

angewendet142, so dass bei einer Lieferung von zehn einzelnen Romanen zu je

20 Euro zzgl. 7 % Umsatzsteuer insgesamt ein Bruttoverkaufspreis in Höhe von

214 Euro berechnet wurde. Der Unternehmer möchte in dem Sachverhalt auch

nach der Mehrwertsteuersatzanpassung auf dem Markt zu bleiben und das Ge-

werbe mit Gewinnerzielungsabsicht fortführen.

Mit der Gesetzesänderung und dem neuen § 12 UStG unterliegen sämtliche Um-

sätze, auch die des Buchhändlers, jetzt dem Regelsteuersatz. Der Unternehmer

hat deshalb nun zwei Optionen.

Nach der Möglichkeit A schlägt der Buchhändler die höhere Mehrwertsteuer auf

die bisherige Bemessungsgrundlage, weil er ein Interesse hat, dass sein verein-

nahmter Gewinn (der Nettopreis) konstant bleiben soll. Folglich steigt der Brutto-

verkaufspreis insgesamt um 24 Euro auf 238 Euro (vgl. Tabelle). Danach lässt

sich allerdings eine Bewegung der Nachfragekurve feststellen, das Bedürfnis der

Kunden nach den nun teureren Büchern sinkt, so dass weniger Exemplare ver-

kauft werden können; es liegt also ein Nachfragerückgang vor. Obwohl der Ver-

käufer  den  Nettopreis  beibehalten  hat,  entstehen  dem  Unternehmer  dadurch

trotzdem Verluste, da seine Umsatzzahlen und damit letztendlich seine Einnah-

men einbrechen werden. Darüber hinaus würde der Buchhändler langfristig be-

trachtet sein Angebot an Büchern verkleinern.

142 Vgl. Kortschak, nwb-Steuerfachkurs, Lehrbuch Umsatzsteuer, 16. Auflage, Seite 341, Rn. 570.
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Nach der Möglichkeit  B entscheidet  sich der Buchhändler  den Bruttoverkaufs-

preis beizubehalten. Eine Verschiebung der Nachfragekurve ist nicht festzustel-

len. Mit dem gleichbleibenden Preis verändert sich auch die Nachfrage nach Bü-

chern nicht, so dass die Umsätze konstant bleiben. Gleichzeitig nimmt der Unter-

nehmer jedoch pro verkauftem Buch weniger ein; von den insgesamt 214 Euro

müssen jetzt 34 Euro als Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden, so

dass sein Nettogewinn insgesamt nur noch ca. 180 Euro beträgt (vgl. Tabelle)

und somit auch hier Verluste erwartet werden.

Aus Sichtweise des Unternehmers, der die zwei Möglichkeiten A oder B hat, stellt

man fest, dass wirtschaftliche Verluste bei dem Buchhandel nicht auszuschließen

sind; unabhängig davon, für welche Option er sich letztendlich entscheidet. Damit

würde  die  thematisierte  Umsatzsteuersatzanpassung  von  den  Verkäufern  als

sehr kritisch bzw. negativ betrachtet werden, weil sich der bisherige Gewinn ver-

ringert oder gewerbliche Verluste entstehen.

Der Staat hätte davon ebenfalls nichts, da die Steuereinnahmen trotz Steuersatz-

erhöhung im Endeffekt nicht steigen, sondern eher fallen würden, weil entweder

weniger Handel/Umsätze getätigt werden oder sogar der Buchhändler in eine fi-

nanziell  kritische Situation gerät,  bei der sogar mittelfristig das „Überleben auf

dem Markt“ bzw. die Fortführung des Gewerbes in Frage stehen würde; darüber

hinaus wäre die allgemeine Wirtschaftslage dementsprechend schlechter.143

Allerdings  könnte  es  in  einer  Wettbewerbssituation,  in  der  zwei  verschiedene

Buchhändler, die auf derselben Einkaufsstraße ihre Läden führen und sich bei

den beiden Optionen unterschiedlich entscheiden würden (Unternehmer X für

Möglichkeit A und Unternehmer Y für Möglichkeit B), zumindest für Buchhändler

Y wirtschaftlich besser laufen, da die Nachfrage an „seinen“, im Vergleich zu der

Konkurrenz von X, billigeren Büchern wachsen und Y somit mit den dann höhe-

ren Umsatzzahlen die ansonsten erzielten Verluste ggf. ausgleichen oder sogar

Gewinne  erwirtschaften  könnte.  Dazu  müsste  diese  Wettbewerbskonstellation

aber erst einmal so bestehen, zumal dies trotzdem für Y mit einem gewissen Ri-

siko verbunden wäre, da während des „Verdrängungsprozesses“ trotzdem hohe

Verluste erzielt werden, die auch bei Y eine tatsächliche Fortführung fraglich er-

scheinen lassen. Ansonsten sind Wettbewerbe zwischen Unternehmern aufgrund

der  Steuersatzanpassung  allerdings  ausgeschlossen,  da  sämtliche  Umsätze

ohne Ausnahmen der Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % unterliegen würden.

143 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil III, Seite 207ff.
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3.6  Elastizität

Eine Aufteilung der Besteuerungslast  zwischen Käufer,  der höhere Ausgaben,

und Verkäufer, der weniger Umsätze und damit weniger Einnahmen hat, wurde

bereits vorgestellt. Es bleibt fraglich in welchem Verhältnis diese negative Folgen

der Umsatzsteuersatzanpassung aufgeteilt werden.144

Die Elastizität gibt an, wie groß das volkswirtschaftliche „Durchhaltevermögen“

auf dem Markt, also das der Käufer und Verkäufer bei der Verschlechterung der

Rahmenbedingung ist. Anders ausgedrückt wird damit die „Geschwindigkeit“ der

Anbieter bzw. der Nachfrager beim Verlassen des Marktes unter solchen Um-

ständen gemessen.145

Den Deutschen wird zumeist unterstellt,  sie seien beim Kaufen sehr sparsam,

was mittels diverser Umfragen auch bewiesen wurde.146 Auf  dieser Grundlage

würden bei der Umsatzsteuersatzanpassung die Konsumenten (Nachfrager) sehr

empfindlich auf die daraus folgenden Preiserhöhungen reagieren. Es liegt also

eine elastische Nachfrage, aber eher ein unelastisches Angebot vor.147

Als Grundsatz gilt, dass die unelastischere Seite den größeren Teil der Steuerbe-

lastung trägt, in dem Fall also die Verkäufer, da sie, mangels Produktions- oder

Veräußerungsalternativen, nicht so schnell den Markt verlassen (können) wie die

Konsumenten, welche sich durch ihre Preissensibilität zeitiger aus dem Markt zu-

rückziehen. Durch dieses „Verschwinden“ der Käufer bleiben die Anbieter auf der

Steuerlast sozusagen sitzen.148

Die Unternehmer haben darüber hinaus auch keine Alternativen zum Wegfall der

ermäßigten Besteuerung, das Gesetz kann innerhalb Deutschland nicht umgan-

gen werden. Die Käufer können hingegen schneller reagieren und z.B. in den

Grenzregionen in anderen EU-Mitgliedsstaaten einkaufen gehen. Damit eröffnet

sich wieder die Diskussion, inwiefern eine europäische Einigung über die Mehr-

wertsteuersätze von Vorteil oder sogar dringend notwendig wäre, um innereuro-

päische Verzerrungen im ökonomischen Sinne zu vermeiden (vgl. 4.2).149 

144 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 160.
145 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 161.
146 https://www.dw.com/de/die-deutsche-sparsamkeit/a-16368438;
       https://www.deutschlandfunkkultur.de/typisch-deutsch-sparen-die-groessten-sparer-der-welt.de
147 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil II, Seite 161.
148 ebenda
149 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 199.
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3.7  Wohlfahrtsökonomische Betrachtungsweise

Wohlfahrtsökonomie befasst sich mit dem wirtschaftlichen Wohlbefinden und bil-

det die Grundlage dafür, inwiefern die Besteuerung eines Wirtschaftsgutes letzt-

endlich ein Gewinn bzw. ein Verlust darstellt.150

Eine Steuer treibt grundsätzlich „einen Keil zwischen den vom Käufer bezahlten

und den vom Verkäufer erlösten Preis“.151 Eine Umsatzsteuersatzerhöhung von

bisher begünstigt besteuerten Waren und Dienstleistungen würde diesen „Keil“

noch größer werden lassen und zu dem Ergebnis führen, dass das Marktvolumen

sinkt (die verkaufte Menge mit Steuererhöhung liegt unter der ohne der fiktiven

Anpassung).152

Um festzustellen, ob die Mehrwertsteuersatzanpassung einen tatsächlichen Nut-

zen  hat,  müssen  Staat,  Käufer  und  Verkäufer  einzeln  betrachtet  werden.153

Der Staat nimmt die Umsatzsteuer ein (die Tatsache, dass Mehrwertsteuer eine

Gemeinschaftssteuer ist wird hierbei vorerst vernachlässigt). Das Steueraufkom-

men ermittelt sich vereinfacht durch den Steuersatz multipliziert mit der Bemes-

sungsgrundlage (Entgelt) der Leistung und der Anzahl der Umsätze. Der Nutzen

betrifft  schlussendlich  aber  nicht  den Staat  selbst,  sondern die  Personen,  die

durch  seine  Ausgaben  profitieren,  also  vor  allem  sämtliche  Staatsbürger

(vgl. 4.1.2).154 Der Käufernutzen stellt sich durch die Konsumentenrente dar, wel-

che die Differenz aus dem Betrag, den die Person bereit ist zu entrichten und der

tatsächlichen Ausgabe des Nachfragers (entspricht dem Preis), bildet.155 Analog

dazu erschließt sich durch die Produzentenrente der Verkäufernutzen als Diffe-

renz zwischen dem erlösten Betrag abzüglich der entsprechenden Produktions-

kosten.156 Die Summe aus der Konsumenten- und Produzentenrente zzgl. dem

Steueraufkommen wird als Gesamtrente definiert.157

Mit der Umsatzsteuersatzanpassung auf 19 % wird sich im Vergleich zum derzei-

tigen  Steuerrecht  die  Gesamtwohlfahrt  spürbar  verändern,  die  Konsumenten-

und Produzentenrente würde zurückgehen, dafür würde das Steueraufkommen

steigen oder vereinfacht dargestellt: Verkäufer und Käufer geht es wirtschaftlich

schlechter, dem Staat im Gegensatz dazu besser.158

150 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 171 und 198.
151 Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 198.
152 ebenda
153 ebenda
154 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 199.
155 Vgl. Roth, VWL für Einsteiger, 5. Auflage, Seite 130.
156 Vgl. Roth, VWL für Einsteiger, 5. Auflage, Seite 134.
157 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 200.
158 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 201.
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Bemerkenswert ist aber vor allem der Vergleich der Gesamtrente vor und nach

der Steuererhöhung: die negativen Änderungen bei der Konsumenten- und Pro-

duzentenrente gleichen das höhere Steueraufkommen nicht (!) aus, sondern füh-

ren zu einem Rückgang der Gesamtrente, die Verluste bei Käufer und Verkäufer

sind also größer als die staatlichen Mehreinnahmen; es entsteht somit ein Netto-

wohlfahrtsverlust.159

Ursache dafür ist die Reaktion der Menschen auf Anreize bzw. Einflüsse. Ohne

Besteuerung wäre die Gesamtrente im Gleichgewichtszustand des Marktes am

größten. Mit steigender Besteuerung z.B. in Form vom Wegfall des ermäßigten

Umsatzsteuersatzes wird der „Anreiz“ ausgesendet, dass die Konsumenten weni-

ger nachfragen und die Produzenten langfristig weniger anbieten, weil durch die

Anpassung der Preis für eine Ware bzw. Dienstleistung, den die Käufer bezahlen

müssen, steigt und somit gleichzeitig der Betrag, den die Verkäufer im neuen

Gleichgewicht tatsächlich (netto) einnehmen, sinkt.160

Das Handelsvolumen schrumpft und der Markt bleibt „unter seiner optimalen Grö-

ße“161, so dass mit der geplanten Mehrwertsteuersatzanpassung Leistungsanrei-

ze zerstört werden und damit die Ressourcenzuteilung ineffizient gestaltet wird.162

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass Nettowohlfahrtsverlus-

te von Steuern verursacht und dass sie umso größer werden, je höher der ange-

wendete Steuersatz ist, weil Konsumenten und Anbieter daran behindert werden,

bestimmte Geschäftsvorteile vollständig zu nutzen.163

Sie lassen sich somit als Schaden beziffern, der durch die Entmutigung bzw. Ver-

hinderung möglicher Umsätze/Handelsvorgänge auf dem Markt aufgrund einer

(höheren) Besteuerung entsteht.164

Außerdem besteht zwischen Preiselastizität und Nettowohlfahrtsverlust eine di-

rekte Abhängigkeit, d.h. je größer die Preiselastizität, gleich ob von Angebot oder

Nachfrage, umso stärker wird im Ergebnis der Nettowohlfahrtsverlust vorliegen.

Folglich stört die Steuersatzerhöhung den Markt.165

159 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 201.
160 ebenda
161 ebenda
162 ebenda
163 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil III, Seite 202f.
164 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Teil III, Seite 203.
165 ebenda
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Zusätzlich ist noch eine weitere direkte Abhängigkeit zu erkennen: Die Höhe des

Nettowohlfahrtsverlustes entspricht dem Flächeninhalt des Dreiecks, welcher di-

rekt  proportional  zum Quadrat  des  jeweiligen Steuersatzes  ist  (vgl.  Anh.  5a).

Vereinfacht an einem Beispiel formuliert: Bei einer Verdreifachung des Umsatz-

steuersatzes, verneunfacht sich der Nettowohlfahrtsverlust.166 

Dieser mathematische Grundsatz wird zur Übersicht in der nachfolgenden Tabel-

le dargestellt, in der geordnet zu den entsprechenden Mehrwertsteuersatzände-

rungen die Faktoren aufgelistet sind, um die sich der Steuersatz und der daraus

folgende Nettowohlfahrtsverlust erhöht.

Umsatzsteuersatzanpassung Faktor der Steuer-
satzzunahme

Faktor der Nettowohl-
fahrtsverlusterhöhung

Von 7 % auf 19 %
(Wegfall § 12 Abs. 2 UStG)

2,714 7,367

Von 5,5 % auf 19 %
(Wegfall § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG)

3,455 11,934

Von 10,7 % auf 19 %
(Wegfall § 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG)

1,776 3,153

Interessanterweise kann mit Hilfe von Diagrammen ebenfalls dargestellt werden,

dass zwar der Nettowohlfahrtsverlust  bei steigendem Steuersatz zunimmt (als

Folge der Verringerung der Gesamtrente), allerdings das Steueraufkommen ab

einem gewissen Punkt wieder schrumpft (vgl. Anh. 5b).167 Das liegt daran, dass

bei  einem extrem hohen Umsatzsteuersatz  die  Geschäfte erliegen und kaum

noch Handelsvorgänge bestehen würden (drastische Marktvolumenreduzierung);

die Preise wären Prohibitivpreise (vgl. 2.2); bei der geplanten Mehrwertsteuer-

satzanpassung wäre dies jedoch noch nicht der Fall.168

Abschließend  muss  bei  der  wohlfahrtsökonomischen  Betrachtungsweise  auch

bedacht werden, dass bei sinnvoller Nutzung der Staatseinnahmen der Gewinn

oder Vorteil der Gesellschaft, beispielsweise in Form von gesundheitlicher Ver-

sorgung, Investition in Bildung oder Verkehrswege, viel größer ist als der Betrag

des  Nettowohlfahrtsverlustes.  Demzufolge  muss  bei  den  Auswirkungen  einer

Steuersatzerhöhung in  viele  Richtungen gedacht  und zahlreiche Faktoren be-

rücksichtigt werden.169

166 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 207.
167 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 208f.
168 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 207.
169 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 212.
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4 Steuerpolitische Betrachtungsweise

4.1Grundlage Finanzpolitik

Die Finanzpolitik ist der Bereich des politischen Handelns, der mit den staatlichen

Einnahmen und Ausgaben in Verbindung steht, es wird sich also mit den Fragen

über den Staatshaushalt beschäftigt, wie viel Geld von wem eingenommen bzw.

für was dieses Geld ausgegeben wird.170 Sie dient in gewisser Weise als Werk-

zeug der Wirtschaftspolitik  und fördert  das ökonomische Wachstum sowie die

Beschäftigungszahlen und steuert bzw. unterstützt die Konjunktur.171

Die Zielsetzungen sind grundsätzlich politisch motiviert (abhängig von der amtie-

renden Regierung), lassen sich aber in wesentlichen Punkten zusammenfassen

und  bilden  eine  Einheit  mit  den  Leitvorstellungen  der  Wirtschaftspolitik:

Förderung von Forschung sowie Bildung, verteilungspolitische Akzentsetzungen

wie  Sozialstaatlichkeit  oder  Gewährleistung  des  Existenzminimums,  Neu-  und

Ausbau sowie Sanierung der Infrastruktur z.B. von Verkehrswegen, Bereitstellung

von schnellem Internet, Herstellung von Wohnräumen, konjunkturpolitische Ziele

in Form von wachsendem Wohlstand und Senkung der Arbeitslosenzahlen und

Maßnahmen der Strukturpolitik  zur Unterstützung wirtschaftsschwacher  Regio-

nen oder die Förderung von bedeutsamen Wirtschaftszweigen (in Deutschland

z.B. Maschinenbau, Automobil- oder Chemieindustrie).172

Die  Umsatzsteuersatzanpassung  hätte  zweifelsfrei  bedeutende  Auswirkungen

auf den Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, da durch den höheren

Mehrwertsteuersatz das Steueraufkommen steigen würde. Nur ist es momentan

durchaus fraglich, ob diese tatsächlich eine Chance auf Umsetzung hätte.173 

Die (finanz-)politischen Entscheidungen und Hintergründe sind sehr vielfältig und

benötigen eine genauere Betrachtung aus mehreren Sichtwinkeln. Eine Gemein-

samkeit zwischen den eng miteinander verbundenen Themen Politik und Steuern

kann aber schon vorweggenommen werden. Sie sind beide stets von Wechseln

und Veränderungen geprägt.174

170 Vgl. Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 191.
171 ebenda
172 Vgl. Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 192.
173 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66, Rn 151.
174 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 207.
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4.1.1 Staatseinnahmen

Die erhobenen Steuern eines Staates sind grundsätzlich seine stärksten Einnah-

mequellen.175 Dies prägt auch den Charakter der Umsatzsteuer, dient sie doch

ausschließlich dem Zweck dem Staat Geld zu bringen; einen tieferen Sinn hat sie

darüber hinaus nicht.176

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stiegen seit 1950 die erzielten

Steuereinnahmen stetig (bis auf die Jahre 1996/1997, 2001/2002 sowie 2009 in

denen reform- oder krisenbedingt die Beträge zurückgingen) auf 600,0 Mrd. Euro

im Kalenderjahr 2012177 und insgesamt 734,5 Mrd. Euro im Jahr 2017.178

Die Umsatzsteuer stellt, neben der Einkommensteuer, mit einer Gesamtsumme

von ca. 226,4 Mrd. Euro im Zeitraum vom Januar bis zum Dezember 2017, eine

der aufkommensstärksten Steuern dar. Das entspricht fast ein Drittel der gesam-

ten Einnahmen Deutschlands in diesem Jahr.179

Interessant sind auch die Kalkulationen der Beträge, die sich aus dem Wegfall

des ermäßigten Umsatzsteuersatzes ergeben würden: Berechnet für das Kalen-

derjahr 2018 stünden Deutschland in diesem Fall Mehreinnahmen in Höhe von

knapp 32 Mrd. Euro zur Verfügung (ohne Berücksichtigung der volkswirtschaftli-

chen Folgen).180 Noch 2008 betrugen die Erlöse aus dem begünstigten Steuer-

satz rund 24 Mrd. Euro und machten ungefähr 8 % des gesamten Umsatzsteuer-

aufkommens aus, seitdem sind diese Einnahmen aber stets gestiegen.181

Der Vorteil der Umsatzsteuer als Verbrauchsteuer ist die Einfachheit bei der Er-

mittlung der Einnahmen, so dass zur finanziellen Aufbesserung des Staatshaus-

haltes eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zielgerecht, effizient sowie zügig

umgesetzt werden könnte, wodurch diesbezüglich in der Politik ein nachvollzieh-

barer Anreiz entsteht, der so bei einer Veränderung der (komplexeren) Einkom-

mensteuer nicht gegeben wäre.182

175 Vgl. Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 198.
176 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 17, Rn 1.
177 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 39f.
178 https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2018/06/Inhalte/Kapitel-6-
       Statistiken/ 6-1-10-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
179 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/
       Steuern/Steuerhaushalt/AktuellSteuereinnahmen.html 
180 https://www.wiwo.de/politik/deutschland/durch-ermaessigte-umsatzsteuer-fiskus-entgehen-
       2018-fast-32-milliarden-euro/22675576.html
181 https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/langfas
       sungen/2010-sonderbericht-ermaessigter-umsatzsteuersatz-vorschlaege-fuer-eine-kuenftige
       ausgestaltung-der-steuerermaessigung – Bundesrechnungshof-Bericht nach § 99 BHO über 
       den ermäßigten Umsatzsteuersatz vom 28.06.2010, Seite 10.
182 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66, Rn 151.
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Abschließend soll noch betrachtet werden, dass die Umsatzsteuer eine Gemein-

schaftssteuer darstellt, d.h. die entsprechenden Einnahmen fließen nicht nur ei-

ner Gebietskörperschaft, sondern mehreren, in dem Fall dem Bund, den Ländern

sowie den Kommunen zu183; Grundlage dafür ist der im Grundgesetz verwurzelte

föderalistische Aufbau der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Art. 20 GG).

Das Mehrwertsteueraufkommen wird somit gemäß Art. 106 Abs. 3 GG im prozen-

tualen Verhältnis mit derzeit (seit 2017) 50,6 % dem Bund, den Bundesländern

mit 46,7 % und als geringsten Anteil mit 2,7 % den Gemeinden zugerechnet.184

Diese Aufteilung ist „Spielball“ der Politik und wird von häufigen Änderungen ge-

prägt, durch welche seit 2014 insbesondere die Kommunen profitieren; die ge-

setzliche Grundlage und Rahmenbedingung bildet hierfür Art. 106 Abs. 4 GG.185

4.1.2 Staatsausgaben

Der Staat erfüllt wichtige, unverzichtbare Aufgaben und stellt dafür einen Haus-

halt auf, um den einzelnen Zielbereichen eine gewisse Geldsumme zuzuteilen,

die während eines bestimmten Zeitraums ausgegeben werden soll.186

In der nachfolgenden Tabelle wird ein kleiner Überblick über den Bundeshaushalt

2018 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 335,5 Mrd. Euro vermittelt

und die Aufgabengebiete dargestellt, die in der finanziellen Rangordnung (Wich-

tigkeit) am höchsten stehen.187

Aufgabenbereich Ausgaben
[Mrd. €]

Anteil Gesamtausgaben
[%]

Arbeit und Soziales 140,9 42,0

Verteidigung 38,5 11,5

Verkehr und digitale 
Infrastruktur

27,7 8,3

Bundesschuld 21,9 6,5

Bildung und Forschung 17,5 5,2

Gesundheit 15,2 4,5

Allgemeine Finanzverwaltung 11,0 3,3

183 Vgl. Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 200.
184 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/
       2017-11-09-bund-laender-finanzbeziehungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Seite 17.
185 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 65ff.;
       http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/
       2017-11-09-bund-laender-finanzbeziehungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Seite 17.
186 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 100ff.
187 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Infografiken/2017-09-26-
       Eckwerte-Bundeshaushalt-2018/2017-09-26-Eckwerte-Bundeshaushalt-2018.html?
       notFirst=true&docId=120658#photogallery 
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Der Überblick zeigt, dass die staatlichen Ausgaben nicht nur für ein einzelnes

Aufgabengebiet, sondern für viele Bereiche genutzt werden; Ziel ist dabei eine

funktionierende Gesellschaft,  die geprägt  ist  durch Wachstum, Wohlstand und

Wettbewerbsfähigkeit, sowie die Garantie einer gewissen Daseinsvorsorge.188

Durch  die  Mehreinnahmen  aufgrund  der  Umsatzsteuersatzanpassung  wäre

Deutschland im Übrigen in der Lage, seine Staatsausgaben zu erhöhen und das

Geld z.B. in das größte Aufgabengebiet, „Arbeit und Soziales“, fließen zu lassen.

Der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Adolph Wagner, der in der zweiten Hälf-

te des 19. Jahrhunderts  u. a. in Berlin wirkte, formulierte die These, dass der fi-

nanzielle  Bedarf  des  Staates  und  die  Bereitstellung  öffentlicher  Güter  bzw.

Dienstleistungen mit zunehmender (ökonomischer) Entwicklung der Gesellschaft

wächst,  so  dass  dementsprechend  ebenfalls  die  Staatsausgaben  steigen.189

Deutschland als Industrienation ist heute schon sehr hoch entwickelt (deshalb die

großen staatlichen Aufwendungen) und auch in der Zukunft wird eine Weiterent-

wicklung stattfinden. Damit wäre gemäß den Aussagen Wagners eine Erhöhung

der Steuern z.B. als Reform der Umsatzsteuersätze nur eine Frage der Zeit, um

auch zukünftig einen ausgeglichen Haushalt zu generieren.190

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einwohner des Staates, also seine

Bürger am meisten von den Staatsausgaben profitieren, insbesondere bei Be-

trachtung der Bildungseinrichtungen von Kindergarten bis Hochschulsaal,  Frei-

zeitmöglichkeiten in Form von öffentlichen Museen, Parkanlagen oder Hallenbä-

dern, aber auch im Verkehrssektor angefangen beim Schienenverkehr bis zu den

Autobahnen und den internationalen Flughäfen.191 Außerdem sind die Umsetzung

von Recht und Ordnung (Gerichte, allgemeine Verwaltung, Polizei, Armee) sowie

die Bereitstellung einer medizinischen Versorgung (Krankenhäuser) Grundlagen

für  einen funktionierenden,  humanen Staat,  wofür  durch diesen richtigerweise

Kosten getragen werden müssen.192

Somit  sollten  auch  die  Bürger  ein  großes  Interesse  daran  haben,  dass  der

Staatshaushalt ausgeglichen ist und Deutschland genügend Geld zur Aufgaben-

erfüllung sowie für den Erhalt, Ausbau und die Sanierung der Infrastruktur zur

Verfügung hat.193

188 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 167+187;
       Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 94.
189 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 167f.
190 ebenda
191 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 168.
192 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 100f.+166ff.
193 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 169.
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4.2  Europapolitischer Vergleich der Mehrwertsteuersätze

Sieht man sich die ermäßigten Umsatzsteuersätze in den anderen EU-Mitglieds-

staaten an, stellt man sehr schnell fest, dass es in diesem Zusammenhang große

Unterscheide gibt.194 Zum einen hat jedes Land seine eigenen, individuellen be-

günstigende Steuersätze festgelegt, z.B. Niederlande 6 % oder Lettland hinge-

gen 12 %.195 Zum anderen haben manche Länder der EU auch mehrere Umsatz-

steuersätze, z.B. Österreich und Griechenland haben zwei; Frankreich und Italien

hingegen sogar  drei  ermäßigte Mehrwertsteuersätze,  was grundsätzlich  sogar

gegen den Art. 98 Abs. 1 MwStSystRL verstößt.196 Darüber hinaus finden ebenso

gelegentlich Nullsätze, d.h. Steuersätze in Höhe von 0 %, Anwendung, beispiels-

weise in Finnland und Spanien.197

Möchte man den europäischen Weg weitergehen und den (wirtschaftlichen) Zu-

sammenhalt in der EU fördern oder unterstützen, dann stellt sich früher oder spä-

ter die Frage der Vereinheitlichung aller Mehrwertsteuersätze, um die dargestell-

te, komplexe Situation zu entschärfen und diesbezüglich für europäische Gleich-

heit zu sorgen.198 Diese notwendige Forderung ist allerdings nicht neu und wird

von der Politik durchaus fokussiert, aber ein einfacher Prozess der Vereinheitli-

chung stellt sich momentan als realitätsfern bzw. beinahe unmöglich dar.199 Es ist

in der Vergangenheit nicht einmal gelungen, für die gesamte EU einen Höchstre-

gelsteuersatz festzulegen, so dass die Angleichung aller ermäßigten Umsatzsteu-

ersätze ein weiteres, wenn nicht sogar schwierigeres Problem darstellen wird.200

Des Weiteren achtet momentan noch jedes Land auf seine eigene Wettbewerbs-

fähigkeit und aufgrund der wirtschaftlichen bzw. strukturellen Unterschiede in Eu-

ropa ist oftmals eine Anpassung aller Umsatzsteuersätze noch nicht gewollt; so

findet z.B. steuerlicher Wettbewerb zwischen den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten

genauso statt wie mit den Vereinigten Staaten von Amerika.201 Gleichwohl liegt,

im Gegensatz zu direkten Steuern wie der Einkommensteuer oder Körperschaft-

steuer, bei der Umsatzsteuer als indirekte Steuer eine viel niedrigere Beeinträch-

tigung der Wettbewerbsfähigkeit vor.202

194 https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatz
       steuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuersaetze-eu-drittstaaten/1167702 30012019 17.28h
195 ebenda
196 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 791.
197 https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/recht_und_steuern/steuerrecht/umsatz-
       steuer_mehrwertsteuer/umsatzsteuersaetze-eu-drittstaaten/1167702 30012019 17.28h
198 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 199.
199 ebenda
200 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 790.
201 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 183 und 199.
202 ebenda
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4.3  Politische Gründe für den ermäßigten Steuersatz

Grundsätzlich muss eine sachgerechte Auswahl der Begünstigung vorliegen, d.h.

entsprechende finanzökonomische bzw. staatspolitische Hintergründe sollen vor-

liegen, die nicht gegen die Gleichheitssätze des Art. 3 GG verstoßen; eine Un-

gleichbehandlung von Personen ist nur dann gestattet, wenn eine Gleichbehand-

lung nicht zwingend notwendig ist.203

Andererseits erkennt man hier die Lenkungsmöglichkeit der Politik durch Erhe-

bung von Steuern bzw. der Anwendung bestimmter Steuersätze, so dass z.B. bei

der Erfüllung von gewissen Tatbeständen und Voraussetzungen eine begünstigte

Besteuerung, also geringere Abgaben an den Staat, erfolgt.204 Damit können Ent-

scheidungen getroffen werden, die die Menschen oder die Wirtschaft unterstüt-

zen bzw. entlasten, aber auch dem Gesetzgeber im Vergleich unbedeutendere

Wirtschaftszweige oder diverse Personengruppen Schaden in Form von einer hö-

heren steuerlichen Belastung zuführen.

Betrachtet man nun explizit  die Ursachen, die die Steuerpolitik veranlasst hat,

den § 12 Abs. 2 UStG „ins Leben zu rufen“, stößt man auf zwei Kategorien:205

Zum einen bestehen soziale Gründe. Deshalb wurde die Begünstigung von Le-

bensmittellieferungen,  Leistungen im Zusammenhang mit  Prothesen,  Kranken-

fahrstühlen etc., Umsätze von gemeinnützigen, kirchlichen oder mildtätigen Ein-

richtungen sowie die Personenbeförderung z.B. im öffentlichen Nahverkehr (Stra-

ßenbahn, Regionalzug) und die Leistungen von Schwimm- und Heilbädern vor-

genommen.206 Der Staat sieht damit auf der Grundlage des Sozialstaatsprinzips

gemäß Art. 20 Abs. 1 GG aus diesen sozialen Aspekten den ermäßigten Mehr-

wertsteuersatz  vor,  um  ärmere  Bevölkerungsgruppen  zu  entlasten  und  diese

Menschen zu unterstützen, damit Grundbedürfnisse, wie beispielsweise der Kauf

von Lebensmitteln oder der Besuch im Hallenbad, günstig gestillt  werden kön-

nen, da durch die siebenprozentige Umsatzsteuer die Preise und damit die Aus-

gaben von Geringverdienern nicht zu hoch sind.207 

203 Vgl. Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 3, Rn. 1.
204 ebenda
205 Vgl. Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 3, Rn. 2.
206 Vgl. Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 3, Rn. 3.
207 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 132;
       Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 3, Rn. 3.
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Dadurch ist das Umsatzsteueraufkommen bei ärmeren Bevölkerungsschichten,

die weniger Umsätze und zumeist ermäßigt besteuerte Leistungen in Anspruch

nehmen, geringer als das bei wohlhabenderen Haushalten, welche sich preisin-

tensivere Einkäufe mit einem höheren Anteil dem Regelsteuersatz unterworfene

Umsätze leisten können.208 

Neben den sozialen bestehen auch kulturelle Gründe für die Steuerermäßigungs-

vorschrift. Folgende Begünstigungen können der Förderung von kulturellen Zwe-

cken zugeordnet werden; Umsätze mit Büchern bzw. Druckerzeugnissen; Liefe-

rungen oder Vermietung von Kunst- und Sammlungsgegenständen sowie Leis-

tungen von Museen, Zoos, Theater, Filmvorführungen und Urheberrechtseinräu-

mungen.209 Der Staat gewährleistet,  dass Bildungsmöglichkeiten (Bücher, Zeit-

schriften) oder verschiedene Freizeitveranstaltungen (Besuche im Tierpark oder

Kinoeintritte), die im Zusammenhang mit Kultur stehen bzw. diese prägen oder

fördern,  umsatzsteuerlich  einer  ermäßigten  Besteuerung  unterliegen,  so  dass

auch Geringverdiener von den kulturellen (Freizeit-)Programmen und Bildungs-

möglichkeiten profitieren und diese aufgrund der etwas günstigeren Preise auch

nutzen können.210

Gleichzeitig wird diese Förderung vom Staat, da im Übrigen auch nicht direkt mit

Grundlage im Grundgesetz verbunden, relativiert, in dem abgegrenzt wird, dass

keine allgemeine Unterstützung von Kultur vorliegt,  sondern nur einzelne bzw.

spezielle  Bereiche begünstigt  werden sollen,  die „besonders förderungswürdig

erscheinen“.211 Dies ist ein weiteres Beispiel für die Lenkung des Staates durch

Steuern, da dieser entscheidet, welchen Umfang die Beschreibung „besonders

förderungswürdig“ annimmt.212 Die Ermäßigung durch den Mehrwertsteuersatz in

Höhe von 7 % stellt damit keine vollkommene Staatsförderung der Kultur dar.213

Damit kann durch die vielfältigen politischen Hintergründe und Überlegungen die

Ursache für die Komplexität, den die Vorschrift des § 12 Abs. 2 UStG durch diver-

se, teilweise komplizierte Erweiterungen erreicht hat, festgestellt und in gewisser

Weise nachvollzogen werden.

208 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 131f.
209 Vgl. Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 4, Rn. 4.
210 ebenda
211 Vgl. Bosche in Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 144, Seite 4, Rn. 22.
212 Vgl. Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 141, Seite 3, Rn. 1.
213 Vgl. Bosche in Birkenfeld/Wäger, Das große USt-Handbuch, § 144, Seite 4, Rn. 21.
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4.4  Umsatzsteuer – eine unsoziale Steuer?

Um  die  fiktive  Mehrwertsteueranpassung  politisch  zu  betrachten,  muss  als

Grundlage der allgemeine Charakter der Umsatzsteuer beleuchtet werden, insbe-

sondere ob sie momentan schon eine „unsoziale Steuer“ ist.214 

Die Erhebung als Verbrauchsteuer erfolgt unabhängig von persönlichen Verhält-

nissen oder der Leistungsfähigkeit bei dem privaten Konsumenten. Die prozentu-

ale Mehrwertsteuerbelastung wächst bei jedem einzelnen Menschen mit sinken-

dem Einkommen bzw. nimmt bei höheren Einkommen ab; es wird somit jede Per-

son steuerlich belastet, auch solche, die von der Einkommensteuer befreit wären,

weil deren zu versteuerndes Einkommen unter dem zum Überleben notwendigen

Existenzminimum liegen.215

Dadurch gilt die Umsatzsteuer auch ohne die Anpassung als unsozial, eine Ände-

rung diesbezüglich wäre nur mit einer Einkommensteuerreform in Form von einer

Tarifanpassung oder einer umfassenden Erhöhung des Existenzminimums mög-

lich, um die unterschiedliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen und zusätzlich

die Geringverdiener als Hauptträger zu entlasten.216 Allerdings wäre bei der ohne-

hin schon schwierigen Gestaltung der Einkommensteuergesetze und -tarife eine

Einarbeitung dieser Problematik nicht vorgesehen und durch die Komplexität eine

Umsetzung sehr unwahrscheinlich und beinahe unmöglich,  so dass die Mehr-

wertsteuer ihren „unsozialen“ Charakter behalten wird.

Die Umsatzsteueranpassung mit dem Wegfall der 7 % - Besteuerung wäre insbe-

sondere für die untersten Einkommensschichten eine Belastung und würde den

Charakter der „unsozialen“ Steuer verstärken, da gleichzeitig die soziale Kompo-

nente bei der Steuersatzbestimmung verloren wäre.217

Im Übrigen scheint manchmal die ermäßigte Besteuerung nur zufällig entstanden

und nicht konsequent durchdacht zu sein, z.B. unterliegt die Lieferung von Medi-

kamenten und Babysachen immer noch dem Regelsteuersatz.  Mit  der fiktiven

Mehrwertsteuersatzreform würde wenigstens Gleichheit  geschaffen werden, so

dass alle Umsätze denselben Steuersatz hätten und eine Vereinfachung ohne

komplexe  Unterscheidungsregelungen  oder  besonderen  Vorschriften  für  be-

stimmte Unternehmer (bei Landwirten § 24 UStG) erreicht werden würde.218

214 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66 Rn. 153.
215 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 131f.;
       Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66 Rn. 153.
216 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 67 Rn. 153.
217 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66 Rn. 153.
218 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 67 Rn. 154.
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4.5  Anforderungen an die Umsatzsteuersatzanpassung

Allgemein gilt in der Steuerpolitik der Grundsatz bei der Steuereintreibung, für die

Bürger auf zwei wesentliche Ziele zu achten: Effizienz und Gerechtigkeit.219 Auch

die fiktive Mehrwertsteueränderung müsste diesen Ansprüchen gerecht werden.

4.5.1 Effizienz

Effizienz bei der Anwendung eines neuen Steuergesetzes kennzeichnet vor allem

einen niedrigen Nettowohlfahrtsverlust für die Steuerpflichtigen sowie einen ge-

ringen Erhebungsaufwand bei  der  Eintreibung für  den Staat  als  auch für  den

Steuerzahler; eine Beurteilung erfolgt somit anhand der jeweiligen Bestandteile

der Aufwendungen, die mit der Reform im Zusammenhang stehen.220

Bei der Anpassung der Umsatzsteuersätze auf 19 % und damit mit dem Wegfall

von §§ 12 Abs. 2 und 24 UStG würde dies zwar als logische Konsequenz auf der

Seite  des Staates  zu Mehreinnahmen führen,  aber  gleichzeitig  würde für  die

Steuerzahler die Last der Besteuerung steigen. Hier wäre somit die Steuer bzw.

deren Erhöhung selbst ein Bestandteil der Kosten.221

Die durch Steuern ausgelöste Beeinflussung des Agierens von Menschen stellt

sich als Verzerrung von Anreizen dar, so dass ein weiterer Kostenbestandteil der

Nettowohlfahrtsverlust ist, also die Abnahme der ökonomischen Wohlfahrt für den

Steuerzahler.222 Damit  wird die Ineffizienz der Gesetzesänderung widergespie-

gelt, weil betroffene Personen nicht nach logischen Gesichtspunkten in Form von

dem tatsächlichen Aufwand und Nutzen der Wirtschaftsgüter bzw. der Dienstleis-

tungen handeln und entsprechend Ressourcen benutzen oder zuteilen, sondern

sich von der Steuer(-erhöhung) leiten und lenken lassen (vgl.  3.4 und 3.5).223

Außerdem zeigt sich die Ineffizienz durch die Begebenheit, dass der Nettowohl-

fahrtsverlust stets größer ist als die erzielten Steuermehreinnahmen (vgl. 3.7).224

Zu einer anderen Erkenntnis erlangt man bei der Betrachtung des Erhebungsauf-

wands auf der Seite des Staates und auch des Steuerzahlers, zu welchem je-

weils die Faktoren Zeit und Geld gehören.225

219 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil IX, Seite 646.
220 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 304f.
221 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 304.
222 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 305.
223 ebenda
224 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 201.
225 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 306.
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Die Umsetzung der Steuergesetze und die Veranlagung durch Finanzbeamte,

das Führen von Aufzeichnungen sowie das Ausfüllen von (elektronischen) Erklä-

rungen von den Steuerpflichtigen gehören zu dem Zeitaufwand bei  der Erhe-

bung.226 Als problematisch bzw. ineffizient erweist sich eine nicht eindeutige, kom-

plizierte, von vielen Ausnahmen und Sondervorschriften geprägte Gesetzgebung,

unabhängig davon, um welche Steuerart es sich handelt, weil damit die Steuer-

pflichtigen mehr Zeit beim Erstellen der Erklärung und der Aufzeichnungen benö-

tigen  und  andererseits  der  Bearbeitungszeitaufwand  bei  den  Finanzbeamten

wächst, um die Steuer ordnungsgemäß zu veranlagen und beizutreiben.227 Sehr

geringe oder sogar keine Eintreibung findet bei den sogenannten, mit der oben

genannten Thematik im Zusammenhang stehenden, „Steuerschlupflöchern“ statt;

dieser Zustand stellt eine extrem große Ineffizienz dar.228 

Des Weiteren könnte sich der Bürger zur Zeitersparnis (und damit zur Effizienz-

steigerung) einen Steuerberater zur Hilfe nehmen, um bei der Erklärungsbearbei-

tung mitzuwirken; diese nützliche Idee hat allerdings einen anderen Nachteil, die

steuerliche  Beratung  kostet  Geld.229 Damit  wird  der  zweite,  finanzielle  Faktor

deutlich: die oben genannten Tatbestände, die zum Zeitaufwand gehören, sind

gleichzeitig die Ursache für Geldaufwendungen, damit die Erhebung funktionie-

ren kann - schließlich sollen auch die Finanzbeamten für ihre Arbeit bezahlt wer-

den. Außerdem fallen für die Umsetzung der steuerlichen Pflichten, z.B. das Aus-

füllen von Erklärungen oder das Lagern von Belegen ebenfalls Kosten an.230

Die Mehrwertsteuersatzanpassung käme einer massiven Vereinfachung des Um-

satzsteuergesetzes gleich, da es nur noch einen Steuersatz geben würde und

damit eine Erleichterung für Unternehmer und Finanzbeamte erreicht wird. Bei

der Erfüllung der steuerlichen Pflichten könnte erheblich an Zeit gespart werden,

eine Unterscheidung nach Mehrwertsteuersätzen wäre nicht mehr notwendig und

darüber hinaus hätten die Finanzbeamten z.B. in der Umsatzsteueraußenprüfung

mehr Zeit für andere Problematiken, weil sie sich nicht mehr mit der Prüfung der

korrekten Anwendung der Steuersätze beschäftigen müssten. Die Kosten würden

ebenfalls abnehmen, manche Steuerpflichtige bräuchten nicht unbedingt mehr ei-

nen Steuerberater und der Staat könnte grundsätzlich auch ein paar Finanzbe-

amte in der Umsatzsteueraußenprüfung einsparen und sie für andere Stellen vor-

sehen. Insgesamt würde somit der Erhebungsaufwand deutlich sinken.

226 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 306.
227 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 307.
228 ebenda
229 ebenda
230 ebenda
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Zusammenfassend  stellt  man,  zumindest  ausgehend  von  dem Erhebungsauf-

wand, einheitlich fest, dass eine „Pauschalsteuer so effizient ist wie eine Steuer

nur sein kann.“231, weil die Komplexität abnehmen und es in diesem Zusammen-

hang keine steuerlichen Schlupflöcher mehr geben würde.232 Fraglich bleibt an

dieser Stelle, ob die daraus folgende erhöhte Effizienzsteigerung durch die Ver-

ringerung des Erhebungsaufwands die wohlfahrtsökonomische Ineffizienz bzw.

den wirtschaftlichen Schaden der Nettowohlfahrtsverluste als Folge der Steuer-

satzerhöhung ausgleichen könnte. Vermutlich ist dies aber nicht der Fall, da Pau-

schalsteuern auch keine „Allheilmittel“ sind.

4.5.2 Gerechtigkeit

Hauptstreitpunkt wäre aber vor allem die Frage, ob die Reform gerecht wäre.233

Solche Diskussionen kennzeichnen zwar eher Einkommensteueränderungen, ge-

hören jedoch ebenfalls zu den Erörterungen von anderen Steuerarten.

Um Gerechtigkeit zu schaffen oder zu erhalten, müsste die Mehrwertsteuersatz-

änderung aus objektiven Untersuchungspunkten „fair“ sein; allerdings ist die Defi-

nition von Fairness umstritten bzw. ungenau, weil sie auf persönlichen Aspekten

beruht, so dass man sich bei den politischen Diskussionen über die steuerliche

Gerechtigkeit auf zwei grundlegende Prinzipien stützt.234 

Das Äquivalenzprinzip beinhaltet, dass die (höhere) Steuerlast von denjenigen zu

tragen ist, die bestimmte Güter oder Dienstleistungen erwerben, nutzen oder von

diesen profitieren, welche durch die öffentliche Hand finanziert und bereitgestellt

sowie erhalten worden sind, beispielsweise sollen die Personen, die einen Ver-

kehrsweg nutzen oder von diesem profitieren durch Steuern oder Gebühren sich

an den damit im Zusammenhang stehenden staatlichen Kosten beteiligen bzw.

diese (größtenteils) ausgleichen.235 

Politisch wie ökonomisch betrachtet ist dies grundsätzlich vorteilhaft, da eine  Ge-

genleistung, z.B. in Form von einer staatlichen Versorgung mit öffentlichen Wirt-

schaftsgütern oder sonstigen Leistungen, die Akzeptanz der Bürger für eine (hö-

here) Steuerbelastung steigen lässt und gleichzeitig eine für die Mehrheit logisch

nachvollziehbare  Rechtfertigung  der  Steuererhebung  begründet,  so  dass  da-

durch Fairness bzw. Gerechtigkeit erzeugt wird.236

231 Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 309.
232 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 307.
233 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 309.
234 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil IX, Seite 648.
235 ebenda
236 ebenda
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Es  ist  bekannt,  dass  alle  Bürger  von  den  staatlichen  Ausgaben  (vgl.  4.1.2)

schlussendlich profitieren, so dass es nach dem Äquivalenzprinzip nur fair wäre,

jeden einzelnen finanziell  an diesen Aufwendungen zu beteiligen; die Umsatz-

steuer bietet dafür eine gute Möglichkeit, die Erhöhung des Steuersatzes und die

daraus entstehenden Mehreinnahmen wären somit ein gerechter Beitrag aller;

jedoch ist die Umsatzsteuer zu unspezifisch für dieses Prinzip; es besteht keine

unmittelbare Verbindung zwischen Umsatz und (staatlichen) Gegenleistungen.237

Das Leistungsfähigkeitsprinzip knüpft hingegen an die Überlegung an, dass Men-

schen, die im wirtschaftlichen Sinne weniger leistungsfähig sind auch eine gerin-

gere steuerliche Belastung tragen sollten; d.h. Personen, die große Überschüsse

bzw. Gewinne und damit auch hohe Einkünfte erzielt haben, entrichten demnach

mehr Steuern als z.B. Unternehmer, die einen Verlust erwirtschaftet haben oder

Geringverdiener mit einem niedrigeren Einkommen.238

Die Umsatzsteuer  als  Verbrauchsteuer  hat  als  Grundlage einen Umsatz,  also

eine bestimmte Lieferung oder sonstige Leistung; dabei ist es völlig gleichgültig,

wie hoch der getätigte Umsatz, der erzielte Gewinn oder das persönliche Ein-

kommen des Verkäufers oder des Käufers ist; die Mehrwertsteuer wird einfach

auf die Bemessungsgrundlage (Entgelt) dazugerechnet, die Leistungsfähigkeit ist

nicht ausschlaggebend,  wodurch eine große objektive Ungerechtigkeit  erzeugt

wird.239 Mit dem Wegfall des ermäßigten Steuersatzes als finanzielle Entlastung

für  die  einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen würde die  einzige Be-

rücksichtigung des Leistungsfähigkeitsprinzip durch den Gesetzgeber entfallen. 

Vielmehr ist bei der Umsatzsteuer die Durchführung einer Leistung sowie die Er-

füllung der Unternehmereigenschaften im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG von Bedeu-

tung, weil der Unternehmer der Steuerschuldner ist240 und die Mehrwertsteuer für

die jeweilige Leistung an das Finanzamt abführt. Daran würde auch die Steuer-

satzanpassung nichts ändern, weil die Art und Weise des Umsatzsteuersystems

erhalten bliebe. Offen bleibt noch, ob man nun von jeder Person eine einzelne

Erhebung z.B. abhängig von deren Einkommen durchführen sollte. Da mit der

Umsatzsteueranpassung der ermäßigte Steuersatz und damit die soziale Kompo-

nente wegfallen würde, könnte als Ausgleich vorgeschlagen werden, bei Gering-

verdienern, beispielsweise Hartz IV-Empängern, aus Gerechtigkeitsgründen die

Umsatzsteuer nicht zu erheben oder die Erhöhung auf 19 % nicht umzusetzen.241

237 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil IX, Seite 648.
238 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil IX, Seite 649.
239 Vgl. Lippross in Steuerrecht für Studium und Praxis-Umsatzsteuer, 24. Auflage, Seite 790.
240 Vgl. § 13a UStG.
241 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 129f.
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Allerdings muss man zu diesem Vorschlag wissen, dass z.B. die Hartz IV-Leis-

tungen sich schon an den Bruttopreisen orientieren, d.h. bei der Umsatzsteuer-

satzanpassung  würden  auch  die  staatlichen  Unterstützungen  erhöht  werden.

Sollten jedoch die Geringverdiener bzw. Arbeitslosen eine Ausnahme der Mehr-

wertsteuerreform bilden, würden die Hartz IV-Sätze nicht steigen, sondern eher

gekürzt werden.242 Darüber hinaus wäre vor allem die technische Umsetzung pro-

blematisch, z.B. bei einem Einkauf in einem Supermarkt bräuchte der Konsument

einen entsprechenden Ausweis, der bescheinigt, dass bei seinen gekauften Gü-

tern weiterhin nur 7 % Umsatzsteuer oder sogar gar keine Mehrwertsteuer anfällt,

dies müsste gleichzeitig vom Anbieter für das Finanzamt dokumentiert werden.243

Außerdem wäre auch Missbrauch mit dieser Regelung möglich, in dem Hartz IV-

Empfänger Waren (billiger) für Besserverdienende kaufen; es müsste also eine

zusätzliche Kontrolle stattfinden.  Ebenso dürfte es unklar  sein,  ob dieser Vor-

schlag hinsichtlich Art. 3 Abs. 1 GG verfassungskonform wäre.

Damit zeigt sich, auch anhand des Beispiels, dass die Herstellung von Gerechtig-

keit insgesamt beinahe unmöglich und die praktische Umsetzung der Erhebung

bei den Privatkunden (allein in Deutschland leben rund 83 Mio. Menschen) un-

wirtschaftlich bzw. extrem ineffizient ist,244 so dass auch weiterhin der Unterneh-

mer Steuerschuldner bleiben wird.

4.5.3 Schlussfolgerungen

Insgesamt lässt sich als Fazit festhalten, dass sich Effizienz und Gerechtigkeit

teilweise im gegensätzlichen Verhältnis gegenüberstehen. Beide Faktoren haben

ihre Begründung sowie ihre Bedeutung aus steuerpolitischer Sicht.245 Deswegen

gilt es folglich abzuwägen, welche Position wichtiger ist; eine politische Diskussi-

on darüber mit Hinzunahme ökonomischer Aspekte scheint unausweichlich, zu-

sätzlich sind sich aber Volkswirtschaftler darüber ebenfalls uneinig.246

Fest steht, die Steuerpolitik muss grundsätzlich beides vereinen und sollte mög-

lichst zu keinen Konflikten im wirtschaftlichen, sozialen oder finanziellen Bereich

führen.247 Eine Umsatzsteuersatzanpassung würde aber weder vollständig effizi-

ent, noch hundertprozentig gerecht sein, so dass in diesem Zusammenhang poli-

tische Debatten sehr wahrscheinlich sind und ein gewisses Konfliktpotenzial nicht

ausgeschlossen werden kann.

242 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 130.
243 ebenda
244 Vgl. Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil IX, Seite 649.
245 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil IV, Seite 316.
246 ebenda
247 ebenda
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4.6  Wahrnehmung der Bürger

Selbstverständlich müssen Politiker auch bei einem Gesetzentwurf prüfen, wie

sich die Bürger danach verhalten oder deren Reaktionen ausfallen würden.

Der Kölner Finanzwissenschaftler Günter Schmölders hat zu der Thematik ein

Schema erörtert, dass nacheinander geordnet drei Phasen als Untergliederungs-

punkte beinhaltet: die Wahrnehmungs-, Zahlungs- und Inzidenzphase.248 Danach

müsste auch die Mehrwertsteuersatzreform untersucht werden.

Am Anfang versteht der Bürger in der Wahrnehmungsphase die Umsatzsteuer-

satzerhöhung als solche. Erste negative Gedanken durch die Vorstellung einer

steigende Steuerlast können zu diversen Ausweichreaktionen führen, die das Ziel

verfolgen, die Steuersatzanpassung zu umgehen bzw. zu minimieren.249 

Eine höchst wahrscheinliche Verhaltensänderung als Ausweichreaktion wäre die

Verringerung der Nachfrage, man würde also weniger konsumieren bzw. kaufen.

Gleichzeitig wird dieser Zustand als unbefriedigend empfunden und deshalb die

Suche nach Ersatz bzw. Ersetzungsmöglichkeiten (Substitution) aufgenommen.

Zum einen gibt es die räumliche Substitution, d.h. man fährt zum Einkauf bzw.

Handel in ein europäisches Nachbarland wie nach Österreich oder in die Tsche-

chische Republik, da die Gesetzesänderung „nur“ die komplette Bundesrepublik

Deutschland betreffen würde; dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn man in einer

Grenzregion wohnt.250 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der zeitlichen Ersetzung, also das Nutzen

von der vorteilhaften, ermäßigten und damit niedrigeren Mehrwertsteuer bis zum

Inkrafttreten der Umsatzsteuersatzreform. So kann man den Erwerb von länger

haltbaren  Waren,  aber  auch  sonstige  Leistungen  von  Museen,  Kinos  oder

Schwimmbädern in Anspruch nehmen, bevor mit  dem Tag der Anpassung die

Preise dafür steigen werden.251 

Abschließend  gibt  es  noch  die  sachliche  Substitution,  bei  welcher  alternative

Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen gekauft werden, die nicht von der Steuer-

erhöhung betroffen wären;252 dies ist jedoch bei dieser Thematik keine Option, da

zukünftig bei allen Umsätzen, ohne Ausnahme, die Mehrwertsteuer 19 % betra-

gen soll.

248 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 116.
249 ebenda
250 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 117.
251 ebenda
252 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 116.
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Die Zahlungsphase stellt den zweiten Abschnitt dar, bei welcher nun eine Abfüh-

rung der (gestiegenen) Steuer erfolgen muss und die in engem Zusammenhang

mit den volkswirtschaftlichen Ausführungen steht (vgl. 3.4). Im Übrigen beweist

dies gleichzeitig das Vorliegen der engen Verbindungen, die zwischen Steuerpoli-

tik und Ökonomie bestehen.253

Fraglich ist an der Stelle, inwieweit es zu einer Steuerüberwälzung, also zu der

Weitergabe der Umsatzsteuersatzanpassung von Unternehmer an privaten Kon-

sumenten, kommt.254 Der Verkäufer hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten; entwe-

der er behält den Nettopreis bei und rechnet darauf die höhere Mehrwertsteuer,

so dass der Bruttoverkaufspreis steigt oder er senkt seinen Nettopreis und sorgt

damit dafür, dass trotz wachsender Umsatzsteuer der Bruttoverkaufspreis kon-

stant bleibt. Außerdem ist bekannt, dass der Unternehmer, egal wie er sich ent-

scheidet, wirtschaftliche Verluste erleiden wird; entweder nehmen seine Umsätze

und Erlöse wie die Nachfrage aufgrund der höheren Preise ab oder er erzielt bei

konstantem  Bedarf  bzw.  Umsatz  aufgrund  seiner  gesunkenen  Bemessungs-

grundlage (Nettopreis) weniger Einnahmen (vgl. 3.5).

Interessant ist an dieser Stelle, dass diese Prozesse von entscheidender Bedeu-

tung für  die  Finanzpolitik  sind,  da man mit  diesen  Konsequenzen kalkulieren

muss, denn auf die wirtschaftlichen Einbußen des Verkäufers folgen auch Verlus-

te des Staates; entweder verringert sich die Anzahl der getätigten Umsätze oder

die Bemessungsgrundlage bzw. der Nettopreis wird niedriger. Da vereinfacht das

steuerliche Aufkommen aus dem Produkt von der Anzahl der Umsätze multipli-

ziert mit der Bemessungsrundlage und dem geltenden Steuersatz besteht, wird

ein finanzieller Schaden Deutschlands fast unausweichlich255 und dabei wurden

ertragsteuerliche Auswirkungen, z.B. durch sinkende Gewinne oder Betriebsauf-

gaben bei Gewerbetreibenden, noch nicht berücksichtigt. 

Andererseits besteht bei dem Unternehmer noch die Option, seine laufenden Be-

triebsausgaben zu reduzieren, beispielsweise in dem er den Lohnaufwand verrin-

gert,  wodurch jedoch wieder seine Arbeitnehmer finanziell  leiden würden. Des

Weiteren könnte durch das Sparen bei dem eigenen Gewerbe (Rückwälzung)

eine Produktions- und Angebotssenkung oder ein mit Qualitätsverlust verbunde-

ner bzw. daraus resultierender, weiterer Nachfragerückgang die Folge sein.256

253 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 139.
254 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 121.
255 ebenda
256 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 122f.
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Aus diesen vielen Gründen ist die Betrachtung dieser Phase für die Entschei-

dung, ob ein entsprechender Gesetzesentwurf verabschiedet werden soll, unver-

zichtbar sowie eine wichtige Grundlage für die politische Debatte.

Der dritte und letzte Abschnitt stellt die Einschnitts- oder Inzidenzphase dar, in

welcher sich die langfristigen Folgen der Gesetzesanpassung verallgemeinert of-

fenbaren; der Grundgedanke dafür ist die Definition für sämtliches ökonomisches

Handeln als Versuch oder Wille, seinen Gewinn bzw. sein Vermögen zu mehren

bzw. dieses zumindest zu verteidigen.257

Die Umsatzsteuersatzanpassung wirkt nun als Einschnitt (Inzidenz), der zwei un-

terschiedliche Reaktionen hervorbringt: Entweder sieht der Unternehmer die Än-

derung als Ansporn, die entstandenen Verluste oder Gewinnminderungen mittels

diversen  Anstrengungen  wie  längeres  Arbeiten,  Innovationen,  wirtschaftliches

Umdenken, Investitionen sowie Vermögensumschichtungen wett zu machen, frei

gemäß dem Motto „Jetzt erst recht!“.258

Oder der Verkäufer könnte im ökonomische Sinne resignieren oder sich wie ge-

lähmt verhalten und sich gegen die Mehrwertsteuersatzreform nicht wehren, die-

se also hinnehmen und die Reduzierung der wirtschaftliche Aktivität gemäß dem

Leitsatz „Mit diesem Steuerkonzept lohnt sich Leistungserbringung nicht“ veran-

lassen, mit der Möglichkeit, das komplette Gewerbe ruhen zu lassen oder ganz

aufzugeben, was in dem Fall aber relativ unwahrscheinlich ist.259

Somit lässt sich auch an dieser Phase die Bedeutung für die zukünftige ökonomi-

sche Entwicklung sehr gut erkennen.

Insgesamt betrachtet  bildet  die Wahrnehmung der Bürger eine entscheidende

Rolle für das politische Handeln, weil Zustimmungswerte für Parteien, die allge-

meine Zufriedenheit mit Gesellschaft und Wirtschaftssystem sowie ein gewisses

Moralempfinden von diesem abhängig sind;  durch das subjektive Denken der

Bürger und Wahrnehmen des Staates wird die fiktive Gesetzesänderung aller-

dings auch beeinflusst.260

257 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 124.
258 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 125.
259 ebenda
260 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 166f.
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4.7  Politischer Prozess der Anpassungen

4.7.1 Zeitpunkt der Steuersatzreform

Bei der Umsetzung von Gesetzesänderungen, vor allem bei Themen mit weitrei-

chenden Folgen wie einer Steuerreform, bedarf es ebenfalls Sensibilität sowie

ein zeitliches Taktgefühl der Finanzpolitik. Diese Überlegungen werden zusam-

mengefasst in dem „Wahlzyklenansatz der Neuen Politischen Ökonomie“.261

Es besteht kein Zweifel daran, dass Politiker, ihr von den Bürgern verliehenes

Mandat ausüben und wiedergewählt werden wollen, weshalb der Zeitpunkt der

Wahl, insbesondere der Tag der Bundestagswahl, im Mittelpunkt steht.

Gemäß dem oben genannten Wahlzyklenansatz unterteilt man daher in die Zeit

vor und nach dem Wahlzeitpunkt. Kurz davor bzw. bis zum Tag der Entscheidung

soll ein Aufwärtstrend der Wirtschaft sowie Zufriedenheit und eine positive Stim-

mung bei den Bürgern geschaffen werden. In diesem Zusammenhang werden

auch fortschrittliche Zukunftsprogramme vorgestellt oder Ziele bzw. Versprechen

vorgegeben, z.B. Steuersenkungen oder bestimmte Investitionen.262 Grund dafür

ist, dass Wählerstimmen für eine Partei gewonnen und eine aktive, sich um das

Volk „kümmernde“ Politik dargestellt werden soll.

Im Gegensatz dazu werden nach der Wahl unbeliebte und für die Allgemeinheit

mit Einbußen verbundene Themen angesprochen bzw. problematisiert, beispiels-

weise Sparmaßnahmen oder Steuererhöhungen, um in der Zukunft und besten-

falls vor der nächsten Wahl durch die daraus (voraussichtlich) resultierenden Er-

folge wieder besser dazustehen.263 Da die gesellschaftliche Meinungsbildung im

politischen Sinne (für eine Legislaturperiode) zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen

ist und die Wahlkämpfe beendet sind, können die Politiker mit einer negativen

Stimmung  der  Bürger  oder  einem  kurzzeitigen,  begrenzten  Abwärtstrend  der

Wirtschaft „leben“, da dies vorübergehend keine großen Auswirkungen hat.

Folglich  würde  die  fiktive  Mehrwertsteuersatzanpassung  in  Deutschland  erst

nach der nächsten Bundestagswahl, d.h. im Normalfall nach 2021, erfolgen, da

diese Problematik ein unpopuläres, unangenehmes Thema mit negativen Konse-

quenzen für die Bürger und die Wirtschaft darstellt und die Parteien/Politiker sich

nach der Wahl „sicherer“ (bezüglich ihres Mandats) fühlen können, weil keine un-

mittelbaren Stimmverluste drohen.264

261 Vgl. Wildmann, Wirtschaftspolitik – Module der Volkswirtschaftslehre, Band III, 2. Aufl., S. 93.
262 ebenda
263 ebenda
264 ebenda
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4.7.2 Befürworter der Umsetzung

Soll die Umsatzsteuersatzanpassung vollumfänglich durchgesetzt werden, bedarf

es Unterstützung für die Kernpunkte der Reform. Diese wären bei dem Wegfall

von §§ 12 Abs. 2 und 24 UStG zum einen die Steuererhöhung und zum anderen

die Vereinfachung des Steuersystems.

Eine Steuererhöhung wird von den Befürwortern grundsätzlich als  Möglichkeit

gesehen, die soziale Gerechtigkeit in einem Land auszubauen bzw. diese über-

haupt zu erreichen, indem der Staat z.B. höhere Aufwendungen für Entlastungs-

maßnahmen oder Investitionen ins Bildungs- und Gesundheitssystem sowie in

die Infrastruktur trägt. Darüber hinaus sollen die oberen Einkommensschichten

stärker belastet und somit eine Umverteilung zugunsten Geringverdiener und ein-

kommensschwächeren Bevölkerungsschichten durchgesetzt werden.265

Andererseits bedeutet die Abschaffung der ermäßigten Besteuerung eher eine

Minderung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft, da der soziale Beweggrund für

die Einführung dieser Ausnahmeregelung wegfallen und damit die Umsatzsteuer

noch unsozialer werden würde (vgl. 4.4).266

Bei den in  der Steuerpolitik  grundlegenden,  umstrittenen Positionen,  ob mehr

oder  weniger  staatlicher  Einfluss positive Folgen für  die  Wirtschaft  darstellen,

würden manche Befürworter der Mehrwertsteuersatzanpassung hinsichtlich der

Steuererhöhung grundsätzlich für „mehr Staat“ plädieren, um u.a. eine annähern-

de Gleichheit bei Verteilung der Einkommen in der Bevölkerung zu erzielen.267

Im Gegensatz dazu hätten Unterstützer für ein vereinfachtes Steuersystem ande-

re Ziele, die für sie vorrangig erscheinen. Deutschland hat, objektiv betrachtet,

weltweit das komplizierteste Steuerkonzept; rund 10 % der gesamten Literatur

über Steuerrechtsthemen, die es auf der Erde gibt, bezieht sich auf das Steuer-

system der Bundesrepublik Deutschland,  obwohl das Land nur ca. 1,1 % der

Weltbevölkerung stellt.268 Das zeigt  die Komplexität  und Kompliziertheit  dieser

Thematik,  die  durch eine Vereinfachung „entschärft“  bzw.  normalisiert  werden

soll, damit die Nachvollziehbarkeit und das Verständnis der Bürger steigt. Dar-

über hinaus wird somit ebenfalls der staatliche Einfluss gemindert und eine höhe-

re Effizienz geschaffen.269

265 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 158.
266 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66 Rn. 153.
267 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 158.
268 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 159.
269 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 160ff.
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Es besteht folglich ein Gegensatz zwischen von der Gesellschaft und Politik ge-

wollten Gerechtigkeit sowie der Vereinfachung des Steuersystems: Um die Her-

stellung der sozialen Gerechtigkeit zu gewährleisten, wird eine Steuererhöhung

und ein komplexeres, ineffizientes Steuersystem „in Kauf genommen“; bei den

Unterstützern der Vereinfachung des Steuerrechts wird hingegen bewusst nicht

vermieden,  dass die  Möglichkeit  der  Lenkung bzw.  Bevorzugung des Staates

wegfällt und weniger persönliche Unterschiede gemacht werden, was eine stär-

kere finanzielle Ungleichheit oder Ungerechtigkeit hervorbringt.270

Befürworter der fiktiven Mehrwertsteuersatzanpassung wären zusammengefasst

vor allem Unterstützer der Vereinfachung des Steuerrechts und würden die oben

genannten negativen Folgen in gewisser Weise hinnehmen. Die soziale Gerech-

tigkeit wird in erster Linie trotz der Umsetzung der Steuererhöhung vernachläs-

sigt, weil schlussendlich bei der Reform der soziale Hintergrund bei der Umsatz-

steuersatzgestaltung und mit ihm die ermäßigte Besteuerung wegfallen würde.

4.7.3 Politische Mehrheiten für den Gesetzesvorschlag

Für die Untersuchung des politischen Prozesses und damit auch der Mehrheits-

bildung ist die Tatsache prägend, dass die Umsatzsteuer eine Gemeinschafts-

steuer ist, bei welcher gemäß Art. 105 Abs. 3 GG neben dem Bundestag auch

der Bundesrat über eine mögliche Gesetzesänderung abstimmen muss.271

Damit  findet  ein fast  schon ewiges „Tauziehen“ zwischen dem Bundesrat  und

dem Bundestag sowie der Bundesregierung und der Opposition aufgrund von po-

litischen Verflechtungen und dem föderalistischen Aufbau Deutschlands statt, bei

welchem zahlreiche Diskussionen geführt werden.272

Aufgrund der Begebenheit, dass es in den letzten Jahrzehnten kaum gleichläufi-

ge Mehrheiten von Parteien bzw. Koalitionen im Bundesrat bzw. Bundestag gab

und diese beiden Institutionen der Reform zustimmen müssten, bedarf es bei der

Umsetzung der Umsatzsteuersatzanpassung einer sogenannten „Allparteien-Re-

gierung“.  Das bedeutet, eine Zustimmung aller Hauptparteien, die entweder in

der Regierungskoalition (derzeit: CDU/CSU; SPD) oder im Bundesrat (momen-

tan: CDU/CSU; FDP; SPD; LINKE, Bündnis 90/Die Grünen) vertreten sind, ist für

einen solchen Gesetzesvorschlag notwendig.273

270 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 160ff.;
       Krugmann/Wells, Volkswirtschaftslehre, Teil IX, Seite 648.
271 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 66.
272 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 69f.
273 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 67f.+Seite 198.
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Aufgrund der unterschiedlichen politischen Ansichten der einzelnen Parteien er-

folgen damit verschiedene Debatten und Lösungsansätze, damit sich letztendlich

auf einen Kompromiss geeinigt werden kann, mit welchem keiner komplett zufrie-

den ist, so dass fortwährend immer neue Anstöße zur Verbesserung und Neuge-

staltung der Steuerpolitik erfolgen und diese immer „in Bewegung bleibt“.274

Je nach politischer Orientierung der Partei engagiert sich diese für unterschiedli-

che  Ziele,  beispielsweise  unterstützen  die  Fraktionen  aus  dem  Mitte-Rechts-

Spektrum (FDP, CDU, AfD) eine steuerliche Entlastung für die „Leistungsträger“,

z.B. für Unternehmer, sowie einen geringeren Einfluss des Staates (dafür freie

Marktwirtschaft) und befürworten ein sehr einfaches, einheitliches Steuersystem,

bei welchem soziale Gerechtigkeit eine eher untergeordnete Rolle spielt.275 

Hingegen haben die Mitte-Links-Parteien (SPD, LINKE, Bündnis 90/Die Grünen)

in diesem Zusammenhang andere Ansichtsweisen und unterstützen eher die voll-

kommene Umsetzung der sozialen Gerechtigkeit sowie eine größere staatliche

Lenkung und befürworten ein komplexes, differenziertes Steuerrechtssystem in-

klusive einer individuellen Gerechtigkeit und eine hohe Besteuerung der einkom-

mensstarken Bevölkerungsschichten.276

Allerdings ist eine vollständige Einteilung der Parteien in diese Unterscheidungs-

punkte nur grob möglich, muss doch beachtet werden, dass innerhalb der Frakti-

onen teilweise auch Vermischungen von den oben genannten Zielen bzw. ver-

schiedene Meinungen zu einem (komplizierten) Thema vorliegen, die durch Kom-

promissbildungen  und  Flügelbildung  der  Parteien  entstanden  sind.  Außerdem

werden bestimmte Ansichten mitunter etwas korrigiert oder abgeschwächt vorge-

stellt und umgesetzt.277

Gleichzeitig  lassen sich daraus jedoch ebenfalls  weitreichende,  wirtschaftliche

Konflikte feststellen, die in der deutschen Finanzpolitik fast schon eine Tradition

haben, weil diese in der Geschichte sehr häufig aufgetreten sind, z.B. zwischen

den Sozialdemokraten und den Wirtschaftsliberalen.278

274 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 198.
275 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 196.
276 ebenda
277 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 197.
278 ebenda
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Eine Lösung dieser politischen Konflikte im Bezug auf ökonomische Fragen ist

unmittelbar abhängig von den durch Wahlen bestimmte Regierungskoalitionen

oder  Mehrheitsverhältnissen im Bundestag oder im Bundesrat, welche außer-

dem ständig  von Veränderungen geprägt  sind;  insbesondere gilt  dies für  den

Bundesrat,  da die Wahltermine in  den 16 verschiedenen Bundesländern nicht

einheitlich an einem Tag bzw. in einem Jahr stattfinden.279

Interessanterweise hat  beinahe jede Regierung bei  ihrem Antritt  entweder  ein

einfacheres oder ein gerechteres Steuerrechtssystem versprochen, nur bei der

Gestaltung in deren Amtszeit traten schwerwiegende Probleme auf, so dass letzt-

endlich ein Scheitern bei der Umsetzung die Folge war oder die zum Bundestag

gegensätzlichen Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat keinen großen Durchbruch

oder Fortschritt in eine bestimmte politische Richtung zuließen.280

Dadurch bleibt das Steuersystem in Deutschland von den unterschiedlichen Vor-

stellungen geprägt; bei den Kernfragen konnten nur Kompromisse erzielt werden,

die zwar zu einer funktionierenden Demokratie dazugehören und durchaus posi-

tiv sein können, allerdings den Nachteil haben, dass diese nur schwer dem Bür-

ger zu vermitteln sind und dadurch eine gewisse Enttäuschung oder sogar Ver-

drossenheit gegenüber der (Steuer-)Politik feststellbar ist.281

Darüber hinaus hat der geführte Steuerwettbewerb die Konsequenz, dass man-

che Gestaltung oder Umsetzung gar nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, um

sich gegenüber anderen Nationen zu behaupten und im ökonomischen Sinne

wettbewerbsfähig zu bleiben.282

Die  Durchsetzung  der  fiktiven  Umsatzsteuersatzanpassung  gilt  zusammenge-

fasst als sehr unwahrscheinlich. Eine sich für diese Idee positionierende Partei

gibt es nicht und eine Mehrheit (im Bundestag und Bundesrat) für eine solche

Reform ist damit definitiv ausgeschlossen. Aber unabhängig von dem möglichen

Wegfall der §§ 12 Abs. 2; 24 UStG wird die Finanz- und Steuerpolitik ein ewiges

Streitthema bleiben,  bei welchem zukünftig noch viele politische Debatten ge-

führt, Kompromisse gefunden und Änderungen vorgenommen werden.283

279 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 197f.
280 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 198.
281 ebenda
282 Vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 198f.
283 vgl. Hermann Adam, Steuerpolitik, Seite 199.
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5 Fazit

Unabhängig  davon,  aus  welchem Blickwinkel  man die  fiktive  Anpassung aller

Umsatzsteuersätze auf 19 % untersucht, es ist immer eine Abwägung zwischen

den jeweiligen Vor-  und Nachteilen notwendig;  die Reform würde weder  aus-

schließlich zu positiven, noch zu vollkommen negativen Konsequenzen führen.

Der ehemalige Präsident der USA, Harry Truman, soll angeblich einen einarmi-

gen ökonomischen Berater bevorzugt haben, weil ansonsten Volkswirte seiner

Meinung nach aufgrund der Formulierung „On the one hand …, on the other

hand...“  (deutsch:  Auf  der einen Hand/Seite…, auf  der anderen Hand/Seite…)

keine eindeutigen, sondern nur in mehrere Richtungen denkenden Ratschläge

geben könnten.284 Hinter Trumans spaßhaftem Ausdruck verbirgt sich aber den-

noch die Tatsache, dass in Volkswirtschaft und Politik eine Abwägung von Argu-

menten und schlussendlich eine Kompromisslösung gefunden werden muss, bei

welcher die (für die Mehrheit) positiven Auswirkungen bedeutender sind als die

negativen.  Andererseits  müssen  auch  manche  Gesetzesvorschläge  abgelehnt

werden, da ihre Umsetzung zu mehr Schaden als Nutzen führen würde.

Meiner Meinung nach wird durch diese fiktive Mehrwertsteuersatzanpassung das

UStG in naher Zukunft nicht geändert, viel mehr bleiben §§ 12 Abs. 2; 24 UStG in

dem derzeitigen Zustand erhalten.  Nach abschließender  Betrachtung hat  dies

zwei wesentliche Gründe, die zu einer Kettenreaktion und schlussendlich zur ab-

lehnenden Haltung in der Politik für diese Idee führen würden.

Die erste Ursache wäre die steigende Ungerechtigkeit, da durch die Aufhebung

der ermäßigten Besteuerung die politisch gewollte Begünstigung und damit auch

die Entlastung für  die Bevölkerungsschichten mit  einem niedrigen Einkommen

wegfallen würde; die Umsatzsteuer würde ihren unsozialen Charakter nur noch

weiter verstärken, vor allem Geringverdiener würden finanziell leiden.285

Den zweiten Grund bildet der entstehende Nettowohlfahrtsverlust, ausgelöst von

volkswirtschaftlichen Folgen aufgrund des Preisanstiegs durch die Umsatzsteuer-

satzerhöhung, so dass Unternehmer unausweichlich Verluste hinnehmen müss-

ten und auch die privaten Endverbraucher weniger Geld zur Verfügung hätten,

um sich Waren/Dienstleistungen zu kaufen und eine gesunde Lebensqualität auf-

recht zu erhalten; das Marktvolumen und die Wirtschaft würden schrumpfen.286

284 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil I, Seite 36.
285 Vgl. Nieskens in Rau/Dürrwächter/Flick/Geist, UStG Kommentar, § 12 Allg., S. 66 Rn. 153.
286 Vgl. Mankiw/Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage Teil III, Seite 198.
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Durch finanzpolitische und volkswirtschaftliche Beratung kennen die Politiker die

genannten Konsequenzen und können abschätzen, ob diese Reform durchsetz-

bar wäre und ihrem Wählerauftrag entsprechen sowie auch zukünftig,  bei der

nächsten Abstimmung, für zunehmende Wählerstimmen sorgen würde.

Es gilt daher als extrem unwahrscheinlich, dass für einen Gesetzesentwurf, der

objektiv betrachtet sozial ungerecht ist, den Privatpersonen wie den Unterneh-

mern und der gesamten Wirtschaft in erster Linie schaden würde, die notwendi-

gen Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat gefunden werden. Die Zustimmung

dafür seitens der Wähler wäre nicht gewährleistet. Die Tragweite einer solchen

Veränderung wäre im Übrigen wirklich allen Menschen bewusst, da jeder mit der

Mehrwertsteuer  auch mehrfach am Tag Berührungspunkte hat.  Die  Beeinflus-

sung einer Erhöhung wäre also stets spürbar und „real“.

Auch wenn die Umsatzsteuersatzreform insbesondere beim Erhebungsaufwand

Effizienz erzeugt, die Komplexität des Steuerrechts in gewisser Hinsicht gemin-

dert würde und dem Staat Mehreinnahmen erbracht hätte, wären dies keine aus-

schlaggebenden  Argumente,  diese  Idee  durchzusetzen;  auch  wenn  es  dafür

durchaus Befürworter gibt, die die Neuregelung und Vereinheitlichung vor allem

aus Gründen des Europarechts bzw. der EU unterstützen.

Allein die Tatsache, dass die daraus resultierenden Nettowohlfahrtsverluste, also

der Rückgang der Konsumenten- bzw. Produzentenrente, größer wären, als die

erzielten steuerlichen Mehreinnahmen, zeigt, dass insgesamt betrachtet die fikti-

ve Umsatzsteuersatzanpassung auf 19 % eher Aufwand als Nutzen ist und, im

wahrsten Sinne des Wortes, eher einen Verlust als einen Gewinn darstellt.

Zusammengefasst wird gezeigt, dass die Vereinfachung des Steuersystems tat-

sächlich schwieriger ist als angenommen. Die Verflechtungen zwischen Finanz-

politik, Volkswirtschaft und dem Steuerrecht sind zahlreicher, enger und bedeu-

tender als auf dem ersten Blick erkennbar.

Damit offenbart sich, dass es wohl gut überlegt und gerechtfertigt war, die Aus-

nahme- und Sonderregelung bezüglich des Umsatzsteuersatzes in den letzten

Jahrzehnten  nicht  bzw.  kaum  zu  ändern.  Zur  Minderung  der  Staatsschulden

Deutschlands würde eine Mehrwertsteuersatzanpassung nicht führen. Vielleicht

würde sogar eher das Gegenteil bewirkt und eine Rezession oder eine noch hö-

here Verschuldung ausgelöst, was nicht riskiert werden dürfte, sondern verhin-

dert werden muss. Die thematisierte Steuersatzreform sollte somit fiktiv bleiben.
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Anhang 3 - Nachfragerückgang

Quelle: https://www.wiwiweb.de/mikrooekonomik/grundlagen/statik/effekte.html

Anhang 4 –  Marktgleichgewicht

Quelle: http://bwlhelfer.de/html/angebot_und_nachfrage.html
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Anhang 5a – Nettowohlfahrtsverlust

Quelle:https://www.wiwiweb.de/mikrooekonomik/grundlagen/wohlfahrt/wohlsteue-

la.html

Anhang 5b –  Wohlfahrtsverlust nach Steuersatzhöhe

Quelle: https://www.fuw.ch/article/die-laffer-kurve/
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